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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auch das Jahr 2025 ist wieder rasend schnell vergan-

gen. Frieden herrscht immer noch nicht auf der Welt, 

aber wenigstens der Gaza-Krieg konnte mit der Frei-

lassung der noch lebenden Geiseln durch die Hamas 

zumindest vorerst beendet werden. 
 

Leider konnte das in der Ukraine noch nicht erreicht 

werden. Sie muss sich nun schon fast vier Jahre gegen 

den russischen Angriffskrieg wehren und Tag für Tag 

Angriffe auf ihre Soldaten, die Infrastruktur und auch 

die Zivilbevölkerung ertragen. Es bleibt zu hoffen, dass 

auch dieser Konflikt im neuen Jahr auf dem Verhand-

lungsweg beendet oder wenigstens eingefroren wer-

den kann. 
 

Aber auch in unserem eigenen Land bleibt es span-
nend. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Feb-

ruar wurde die Ampel abgewählt. Zerbrochen ist sie an 

ihrem Dauerstreit, der v.a. in der Wirtschaft große Un-

sicherheit ausgelöst hat. Doch auch die neue schwarz-

rote Regierung, die seit Mail im Amt ist, fährt in kei-

nem ruhigen Fahrwasser und streitet mitunter kräftig. 
 

Von den beiden großen Themen Eindämmen der un-

gebremsten Migration und Wirtschaftskrise wurde das 
erste wirklich angegangen und die ergriffenen Maß-

nahmen zeigen auch Wirkung. Das entlastet auch die 

Kommunen, in denen die Menschen, die zu uns ge-

strömt sind, ja untergebracht werden mussten. 
 

Allerdings befindet sich unser Land nach wie vor auf 

einer wirtschaftlichen Talfahrt, die Menschen sind 

weiter verunsichert und das Vertrauen in die Politik ist 

unter der neuen Regierung nicht größer geworden. 

Wenn die Wirtschaft nicht anspringt werden die Prob-
leme bleiben. Das wirkt sich auch auf die Kommunale 

Familie aus. Wir spüren das in unseren Haushalten ge-

nauso wie die Unternehmen und die Bürger auf dem 

Konto. 
 

Die Klimakrise scheint wegen der Vielzahl der anderen 

Probleme in den Hintergrund zu treten, aber deswe-

gen verschwindet sie nicht. Die Weltgemeinschaft 

ringt weiter um die nötigen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Erderwärmung. Jeder ist hier weiter gefor-

dert, damit wir unseren Enkeln und Urenkeln einen 

bewohnbaren Planeten hinterlassen. Das gilt für alle 

Staaten, egal ob groß oder klein, und genauso für die 

Gemeinden und auch jeden einzelnen Bürger. 
 

Unsere Gemeinde setzt schon seit über zehn Jahren 

auf erneuerbare Energien, und das mit großem Erfolg. 

Viele kommen und schauen sich bei uns ab, wie es 

geht. Wir beweisen als kleine Gemeinde tagtäglich, 
dass die Energiewende funktioniert und dass sie eine 

große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des 

Ländlichen Raums ist. Jedes Jahr zeigt sich mehr, dass 

wir mit den NorA-Bürgerwindpark Birkenfels und dem 

Wärmenetz Flachslanden den richtigen Weg einge-

schlagen haben. 
 

 
 

Der Solarpark Rangenmühle. Foto Naturenergie Zeilinger GmbH 
 

Und in diesem Jahr sind wir mit dem Solarpark Flachs-

landen einen ganz großen Schritt weitergegangen. Un-

ser insgesamt ca. 22 ha großer Solarpark hat eine Leis-

tung von 23,4 MWp und einem voraussichtlichen Jah-

resertrag von ca. 25.550 MWh und damit ungefähr ge-

nauso viel wie der NorA-Bürgerwindpark. Ihn hat kein 

Investor errichtet, sondern der Markt Flachslanden 

selbst über sein eigenes Unternehmen Neue Energie 

Markt Flachslanden UG (hb), selbstverständlich mit 

der Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. 
 

  
 

Der Solarpark Kettenhöfstetten mit Ausgleichsflächen. Foto Natur-

energie Zeilinger GmbH 
 

146 Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt, da-

von 118 aus Flachslanden. Die Gesamtzahl der Anleger 

ist sehr beeindruckend, auch im Vergleich zum NorA-

Bürgerwindpark mit insgesamt 220 Gesellschaftern. 

Besonders bemerkenswert ist auch die Verteilung der 

Investitionssummen: 47 % der Anteilszeichner haben 

Beträge zwischen 250 € und 5.000 € angelegt, was 
zeigt, dass das Projekt auch für Kleinanleger oder we-

niger erfahrene Anleger attraktiv war und gut ange-
nommen worden ist. Und zum Jahresende 2025 gibt 

es auch die erste Ausschüttung an die Geldgeber. 
 

Aber damit nicht genug. Parallel laufen die Planungen 

für den zweiten Windpark in unserer Gemeinde auf 

Hochtouren. Wir selbst und die Naturenergie Zeiliger 

GmbH arbeiten schon mehrere Jahre an dem Projekt. 

Er wird im Bereich Ebenhofwald im Grenzbereich zwi-

schen Flachslanden und Rügland entstehen. Die Aus-

weisung im Regionalplan als Vorrangebiet ist bereits 

erfolgt. Die größten Hürden liegen im Naturschutz und 
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aufgrund unserer Lage zwischen den Hubschrauber-

standorten Katterbach und Illesheim bei den militäri-

schen Belangen. 
 

Von den ursprünglich vier geplanten Anlagen musste 

eine wegen eines Wespenbussard-Horsts gestrichen 

werden und eine weitere steht wegen militärischen 

Radarkorridoren auf der Kippe. Sie wird derzeit in der 
verfügbaren Fläche neu positioniert. Dies erfordert je-

des Mal enorm aufwändige und langwierige Abstim-

mungsprozesse mit den Trägern öffentlicher Belange, 

aber v.a. der Bundeswehr. 
 

 

 
 

Von links: Dr. Katrin Leuzinger (Stabstelle Energiewende Regierung 

von Mittelfranken), Reinhold Zeilinger (Naturenergie Zeilinger 

GmbH), Regierungspräsidentin Dr. Kerstin Engel-hardt-Blum, 1. 

Bürgermeister Hans Henninger, Katrin Held (Naturenergie Zeilin-

ger GmbH). Foto Markt Flachslanden 
 

Mit viel Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit un-

seres Planungsbüros und der großen Unterstützung 

der Regierung von Mittelfranken ist es uns in diesem 
Jahr auch gelungen, eine Einspeisezusage im Um-

spannwerk Buch bei Trautskirchen zu erhalten. Wir 

konnten nach mehrmonatigen Verhandlungen eine 

sog. FCA-Netzeinspeisevereinbarung (FCA = Flexible 

Connection Agreement) mit unserem Netzbetreiber 

aushandeln, die zwar Restriktionen bis zum Jahres-

ende 2029 enthält, aber über die gesamte Laufzeit des 

Windparks tragbar ist. 
 

Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang ganz 
herzlich für die wertvolle Unterstützung von Frau Re-

gierungspräsidentin Dr. Engelhard-Blum, der Bereichs-

leiterin Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr, 

Frau Dr. Leuzinger und des Regionsbeauftragten Dr. 

Fugmann. Hier ist die Energiewende ganz oben aufge-

hängt und wird wirklich unterstützt und vorange-

bracht. 
 

Mittlerweile ist die Planung und der Genehmigungs-
prozess so weit fortgeschritten, dass wir im ersten 

Halbjahr 2026 zumindest mit einer Teilgenehmigung 

rechnen und dann an die Umsetzung gehen können. 

Selbstverständlich wird es auch hier die Möglichkeit 

für alle Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemein-

den Flachslanden und Rügland geben, sich an der Bür-

gergesellschaft als Gesellschafter oder Darlehensge-

ber zu beteiligen. 
 

Zur erfolgreichen Energiewende würde auch sehr gut 

passen, wenn die Erweiterung unseres Wärmenetzes 

schon wie geplant laufen würde. Nach aktuellem 
Stand haben wir 111 unterschriebene Verträge vorlie-

gen. Die Eigentümer bekommen ihr Grundstück für ei-

nen einmaligen Anschlussbeitrag von 15.000 € brutto 

(förderfähig über KfW) inkl. aller Arbeiten auf ihrem 

Grundstück bis zur Wärmeübergabestation an unser 

kommunales Wärmenetz angeschlossen. Der Wärme-

preis ist bei 0,07735 € brutto bei einem gestaffelten 

Grundpreis von ca. einem Drittel des Verbrauchsprei-

ses. Wir garantieren den Wärmepreis bis 31.12.2029. 

Das sind Konditionen, von denen die Kunden der aller-
meisten vergleichbaren Wärmenetze nur träumen. 
 

Leider scheiterte der geplante Baubeginn im Septem-

ber 2025 an der nicht erteilten Zustimmung des För-

dergebers (BAFA) zum vorzeitigen Baubeginn. Hier 

schlagen offenbar die Finanzprobleme der Bundesre-

gierung durch. Und so wie uns geht es leider auch an-

deren Wärmenetzen, so z.B. Oberdachstetten. 
 

Das bedeutet aber keinesfalls, dass das Wärmenetz 

nicht erweitert wird. Ganz im Gegenteil: DIE ERWEITE-

RUNG DES WÄRMENETZES WIRD KOMMEN! Es dauert 

nur etwas länger. Wir kennen das schon aus der ersten 

Planungsphase 2013 bis 2015. 
 

 
 

Die neue Kläranlage von oben mit Flachslanden in Hintergrund. 

Foto André Schnittker 
 

Aber auch in anderer Hinsicht konnten wir im letzten 

Jahr große Schritte in der Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde gehen. Das Gesamtprojekt Neubau der 

Kläranlage Flachslanden mit Anschluss von Neustetten 

und Kettenhöfstetten konnte endlich abgeschlossen 

und am 18.10.2025 offiziell eingeweiht werden. Die 

gesamte Bauzeit betrug 3 Jahre. Die Bauarbeiten wur-

den im Mai 2022 begonnen und konnten im Septem-

ber 2025 abgeschlossen werden. 
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Die berechneten Kosten von rund 11,5 Millionen Euro 

konnten eingehalten werden. Durch die im Zeitraum 

von Dezember 2022 bis Dezember 2024 erhobenen 

Vorauszahlungen auf die Verbesserungsbeiträge ha-

ben die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde 

bereits 5,8 Millionen geleistet. Nach Abzug der Förde-

rung in Höhe von einer Million Euro bleiben noch ca. 

4,7 Millionen, die über die Abwassergebühr innerhalb 

von 40 Jahren bezahlt werden müssen. 
 

 
 

Ingenieur Christofori und Bürgermeister Henninger bei der symbo-

lischen Schlüsselübergabe. Foto Dr. Jürgen Ludwig 
 

Zum 01.01.2026 wird die Abwasserentsorgung in das 

neue Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 

ausgelagert. Das machen wir, da ansonsten höhere 

Verbesserungsbeiträge hätten erhoben werden müs-

sen oder eine Finanzierung über den gemeindlichen 

Haushalt hätte erfolgen müssen. Das hätte die Ver-

schuldung des Marktes Flachslanden dermaßen hoch-

getrieben, dass andere Investitionen über viele Jahre 
hinaus verhindert worden wären. Der Marktgemein-

derat hat am 16.12.2025 beschlossen, dass keine wei-

tere Schlussrate zu den schon erfolgten Vorauszahlun-

gen mehr erhoben werden soll, sondern die verblei-

benden rund 750.000 € über die Abwassergebühren fi-

nanziert werden sollen. 
 

 
 

Das Haus der Pflege mitten im Ort. Foto André Schnittker 
 

Mit einer sehr gelungenen Feier konnte am 17. Juli das 

Haus der Pflege St. Sophia der Stiftung Liebenau ein-

geweiht werden. In Betrieb gegangen war es schon am 

5. Mai dieses Jahres. Damit konnten unsere schon seit 

2017 andauernden Bemühungen um eine Pflegeein-

richtung in Flachslanden endlich erfolgreich abge-

schlossen werden. Ich freue mich sehr, dass dies ge-

lungen ist. 
 

Und nach der Einweihung von St. Sophia ging es Schlag 
auf Schlag weiter. Vom 17. bis 21. Juli hat der Markt 

Flachslanden innerhalb von vier Tagen den Besuch des 

bayerischen Ministerpräsidenten, des Bundes-Land-

wirtschaftsministers und des BBV-Präsidenten sowie 

des stellv. Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminis-

ters erlebt. Dazu ein absolut gelungenes und hervorra-

gend organisiertes 150-jähriges Jubiläum der FFW 

Flachslanden und die Einweihung des größten Bürger-

Solarparks im Landkreis Ansbach. Herzlichen Dank an 

unserer Feuerwehr und alle, die zu diesem wunderba-
ren Festwochenende beigetragen haben. 
 

Mein besonderer Dank gilt allen haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-

meinde und allen, die in den Betrieben in unserer Ge-

meinde arbeiten. Ich danke den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Hauses der Pflege St. Sophia der Stif-

tung Liebenau und der Tagespflege der Caritas sowie 

der ambulanten Pflegedienste. Und ich bedanke mich 
herzlich beim tollen Team unserer Arztpraxis Dr. Ras-

ter. Das ist eine weitere Erfolgsgeschichte in unserer 

Gemeinde, auf die alle Beteiligten mit Recht stolz sein 

können. Viele Gemeinden beneiden uns darum. 
 

 
 

Die neue Fahne der Feuerwehr beim Einmarsch ins Festzelt, Foto 

André Schnittker 
 

Sicher hält auch das neue Jahr die eine oder andere 

Überraschung bereit, hoffentlich nur positive. Sicher 

wird es ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Herausforde-

rungen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und 

unsere Gemeinde erfolgreich weiterentwickeln. Ich 

wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr 2026, 
viel Glück und persönliches Wohlergehen. 
 

Hans Henninger 

1. Bürgermeister 
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Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 

unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 

von 08.30 – 12.00 h und 15.00 – 17.30 h und Mi./Fr. 

von 08.30 – 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/9119733 
 

 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 

Dienstag 09 bis 12 Uhr 

Mittwoch 08 bis 12 Uhr 

Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 

Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 

unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 

zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 

Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-

habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  

anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 

Notruf für Rettungsdienst 

und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 

Handy. 

 

 

 
 

Papiertonne 
Donnerstag, 22.01.2026 

Donnerstag, 19.02.2026 
 

Gelber Sack 
Montag, 12.01.2026 

Montag, 09.02.2026 
 

Restmüll 
Montag, 12.01.2026 

Montag, 26.01.2026 

Montag, 09.02.2026 
 

Biomüll 
Montag, 05.01.2026 

Montag, 19.01.2026 

Montag, 02.06.2026 
 

Mobile Problemabfallsammlung 
Freitag, 06.02.2025, von 13:30 bis 14:15 Uhr, 

Industriestraße, vor dem Wertstoffhof 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 

Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 

oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 

den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 

bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 

Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 

   ½ cbm   12,50 € 

   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 

½ cbm  30,00 € 

Kleinstmenge  10,00 € 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 

über private Entsorger erfolgen: 
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▪ Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
▪ Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
▪ Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
▪ Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Die Gründeponie ist vom 1. Dezember 2025 bis 31. 

Januar 2026 geschlossen. 

 
 

Änderung bei den Zusatzrestabfallsäcken 
ab 1. Januar 2026 
 

Für den neuen Gebührenzeitraum ab dem 1. Januar 

2026 wird über eine wichtige Änderung bei den Zu-

satzrestabfallsäcken informiert: 
 

Ab dem 1. Januar 2026 werden die blauen Zusatz-

restabfallsäcke aus dem Gebührenzeitraum 2021-
2023 von der Müllabfuhr nicht mehr mitgenommen. 

Auch der zusätzliche Gebührenaufkleber verliert seine 

Gültigkeit. Ein Umtausch der blauen Säcke in weiße Sä-

cke ist nicht möglich. Wir bitten Sie daher, diese Säcke 

bis zum 31. Dezember 2025 zu verwenden und ent-

sprechend aufzubrauchen. Die weißen Zusatzrestab-

fallsäcke mit dem Aufdruck 2024-2027 sind über den 

Jahreswechsel hinaus weiter gültig. Für die Bereitstel-

lung der weißen Zusatzrestabfallsäcke sind auch keine 
zusätzlichen Gebührenmarken notwendig. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen ste-

hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Abfallwirtschaft Landkreis Ansbach, abfallwirtschaft@ 

landratsamt-ansbach.de, 0981 468 2345, www.land-

kreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung 

 

 
 

 
 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Februar 2026 

Redaktionsschluss: 22.01.2026 

Erscheinungstermin: 31.01.2026 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 

Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstags zusätzlich    14.00 – 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 – 09.00 Uhr 

 

 

Abwasserabgabe für Kleineinleiter  
 

Wir weisen darauf hin, dass Betreiber biologischer 

Kleinkläranlagen der Abwasserabgabe unterliegen. 
 

Eine Befreiung von dieser Kleineinleiterabgabe ist nur 

möglich, wenn zwei Jahre nach der Baumaßnahme 

erstmalig eine Prüfbescheinigung durch einen priva-

ten Sachverständigen vorgelegt wird. Diese Prüfbe-

scheinigung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. Die 

Prüfintervalle können auf vier Jahre verlängert wer-
den, wenn die Bescheinigung gemäß der EÜV mit der 

Gesamtbewertung „ohne Mängel“ durch den privaten 
Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorgelegt 

werden kann. 
 

Weitere Befreiungsvoraussetzung ist die jährliche Vor-

lage von Betriebstagebuch und Wartungsbericht. Au-

ßerdem bitten wir Sie, uns die ordnungsgemäße Ent-

sorgung des Klärschlamms nachzuweisen, z. B. an-

hand der Rechnung der Entsorgungsfirma. 
 

Hans Henninger 

1. Bürgermeister 

 

 

Ehrungen für Sportler und besondere Ver-
dienste um den Markt Flachslanden 
 

Der Markt Flachslanden ehrt auch im Jahr 2026 wie-
der Bürgerinnen und Bürger, die sich durch besondere 

Leistungen in sportlicher, kultureller oder sonstiger 

Hinsicht oder vorbildliches gesellschaftliches Engage-

ment in unserer Gemeinde im Jahr 2025 hervorgeho-

ben haben. 
 

Wir bitten Vorschläge mit Begründung schriftlich oder 

per Mail hans.henninger@flachslanden.de bei Bürger-

meister Henninger bis 
 

31.01.2026 
 

einzureichen. 
 

Ehrungskriterien entnehmen Sie bitte der Satzung 

über Ehrungen und Auszeichnungen des Marktes 

Flachslanden. Die Satzung finden Sie im Internet un-

ter www.flachslanden.de Rathaus Satzungen oder er-

halten diese im Bürgerbüro ausgehändigt. 
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Dank an die Spender der  
Weihnachtsbäume 
 

Der Weihnachtsbaum am Marktplatz 

stammt aus dem Garten von Familie 

Rossel aus Flachslanden und der 

Baum in Neustetten von Familie 

Schmidt aus Virnsberg. 
 

Vielen Dank den Spendern! 
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 
 

 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
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Probealarm 
• 24. Januar 2026 

 
 

Fundsachen 
 

• Samsung Handy, älteres Modell, schwarz, Hummel-

hof auf dem Gelände der N-ERGIE AG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmenssatzung für das Kommu-
nalunternehmen „Kommunalunterneh-
men Markt Flachslanden, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“  
 

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemein-

deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. 1998, S. 796), die zuletzt durch Gesetz vom 9. 
Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist, 

fasst der Markt Flachslanden die Unternehmenssat-

zung wie folgt neu: 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

 

(1) Das „Kommunalunternehmen Markt Flachslanden“ 
ist ein selbstständiges Unternehmen des Marktes 
Flachslanden in der Rechtsform der Anstalt des öf-

fentlichen Rechts (Kommunalunternehmen). 
 

(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen 

„Kommunalunternehmen Markt Flachslanden“ mit 
dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts des 
Marktes Flachslanden“. Es tritt unter diesem Na-
men im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr 

auf. Die Kurzbezeichnung lautet „KMF“. 
 

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz im 

Markt Flachslanden. 
 

(4) Das Stammkapital beträgt 200.000 Euro. Das 

Stammkapital wurde erbracht im Wege einer Bar-

einlage von 100.000 Euro und wird zusätzlich im 

Wege einer Sacheinlage erbracht.  
 

(5) Die Sacheinlage erfolgt durch Übertragung der den 

bisherigen Regiebetrieben Wasserversorgung und 

Entwässerung des Marktes Flachslanden zuord-

nenden Rechte und Pflichten, allen Aktiva und Pas-

siva, Forderungen und Verbindlichkeiten, Mitglied-

schaften und Vermögenswerten einschließlich aller 

zugehörigen Nebeneinrichtungen und Nebenbe-

triebe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Art. 

89 Abs. 1 Satz 1 GO) mit Wirkung zum 01.01.2026, 

0:00 Uhr - nachfolgend „Einbringungsstichtag“ - auf 
das Kommunalunternehmen. Die übertragenen 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bestim-

men sich nach der aufzustellenden Einbringungsbi-

lanz zum Einbringungsstichtag. Die Eröffnungsbi-

lanz ist auf der Grundlage eines Inventars gemäß 

den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs zu erstellen. Nach Erstellung 

der Einbringungsbilanz ist diese vom Marktgemein-

derat gesondert zu beschließen. Der den Nennbe-

trag des Stammkapitals übersteigende Wert der 
übertragenen Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten wird bei dem Kommunalunternehmen in die 
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allgemeine Rücklage eingestellt. Übertragen wer-

den insbesondere auch die in Anlage 1 bezeichne-

ten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. 
 

(6) Das Kommunalunternehmen führt ein Dienstsiegel 

mit dem Gemeindewappen des Marktes Flachslan-

den. 
 

§ 2 
Gegenstand des Kommunalunternehmens 

 

(1) Der Markt Flachslanden überträgt dem Kommunal-

unternehmen die Aufgaben der Versorgung des 

Gemeindegebiets mit Wasser und die Beseitigung 

des Abwassers im Gemeindegebiet, sowie der Be-

trieb der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-

tungen und der öffentlichen Entwässerungseinrich-

tungen des Marktes Flachslanden. Zur Erfüllung 

seiner Aufgaben kann das Kommunalunternehmen 
Neben- und Hilfsbetriebe einrichten und unterhal-

ten, die die Aufgaben des Kommunalunterneh-

mens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusam-

menhängen. 
 

(2) Zur Förderung seiner Aufgaben kann das Kommu-

nalunternehmen andere Unternehmen errichten 

und sich an anderen Unternehmen beteiligen, 

wenn das dem Unternehmenszweck dient. Die für 
die Gemeinde geltenden Vorschriften über die Er-

richtung von und Beteiligung an Unternehmen sind 

entsprechend anzuwenden. Insbesondere ist si-

cherzustellen, dass die Haftung des Kommunalun-

ternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt 

ist. 
 

(3) Das Kommunalunternehmen kann die in Absatz 1 

bezeichneten Aufgaben auch für andere Gemein-

den wahrnehmen. 
 

(4) Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben not-

wendigen Befugnisse gehen auf das Kommunalun-

ternehmen über. Das Kommunalunternehmen ist 

berechtigt, anstelle der Gemeinde Satzungen und, 

soweit Landesrecht zu deren Erlass ermächtigt, 

Verordnungen für das übertragene Aufgabenge-

biet zu erlassen und zu vollziehen. 
 

§ 3 
Organe 

 

Organe des Kommunalunternehmens sind der Vor-

stand (§ 4) und der Verwaltungsrat (§§ 5 bis 7). 
 

§ 4 
Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die 

Dauer von fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestel-

lung ist zulässig. Der Verwaltungsrat kann bei Vor-

liegen eines wichtigen Grundes Mitglieder des Vor-

stands durch Beschluss mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln aller Mitglieder des Verwaltungsrats 

vorzeitig abberufen. 
 

(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen ei-

genverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder 

durch diese Unternehmenssatzung etwas anderes 

bestimmt ist. 
 

(4) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen 
nach außen. 

 

(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen An-

gelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben 

und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 

unterrichten. 
 

(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich 

Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-

gens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Des 
Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu 

unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgs-

plans erfolgsgefährdende Mindererträge oder 

Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind dar-

über hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkun-

gen auf den Haushalt des Marktes Flachslanden ha-

ben können, ist dieser zu unterrichten; dem Ver-

waltungsrat ist hierüber unverzüglich zu berichten. 
 

(7) Besteht der Vorstand aus mehreren Mitgliedern, 

gibt er sich eine Geschäftsordnung, die vor allem  

Bestimmungen über die Einberufung, Beschlussfä-

higkeit und Abstimmung in Anlehnung an § 7 ent-

hält. 
 

§ 5 
Der Verwaltungsrat 

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden 

und 14 übrigen Mitgliedern. Soweit der Vorsitz von 

einem der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats 

wahrgenommen wird, erfolgt keine Stellvertretung 

dieses Verwaltungsratsmitglieds. 
 

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der erste Bür-

germeister des Marktes Flachslanden. Der Verwal-

tungsratsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinde-
rung durch die weiteren Bürgermeister in ihrer Rei-

henfolge vertreten. Die übrigen Mitglieder des Ver-

waltungsrats werden vom Gemeinderat für sechs 

Jahre bestellt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des kann der Gemeinderat die von ihm bestellten 

Mitglieder des Verwaltungsrats vorzeitig abberu-

fen. 
 

(3) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, 

die dem Gemeinderat angehören, endet mit dem 
Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausschei-

den aus dem Gemeinderat oder bei berufsmäßigen 

Gemeinderatsmitgliedern mit dem Ausscheiden 

aus dem Beamtenverhältnis. Die Mitglieder des 

Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt 
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der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des 

Verwaltungsrats können nicht sein: 
 

- Beamte und Arbeitnehmer des Kommunalun-

ternehmens. 

- Leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer 

von juristischen Personen oder sonstigen Orga-

nisationen des öffentlichen oder privaten 
Rechts, an denen das Kommunalunternehmen 

mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteili-

gung am Stimmrecht genügt. 

- Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichts-

behörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Auf-

sicht über das Kommunalunternehmen befasst 

sind. 
 

Art. 31 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GO gelten entspre-

chend. 
 

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich unter Beachtung des 

§ 7 eine Geschäftsordnung. 
 

(5) Der Verwaltungsrat hat der Gemeinde auf Verlan-

gen Auskunft über alle wichtigen Angele-genheiten 

des Kommunalunternehmens zu geben. Im Übri-

gen haben die Mitglieder des Verwaltungsrats über 

alle vertraulichen Angaben und Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse des Unternehmens Verschwie-

genheit zu bewahren; diese Pflicht besteht auch 

nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegen-

über den Organen der Gemeinde (§ 4 KUV). 
 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine 

Entschädigung in der gleichen Höhe wie die Mit-

glieder des Marktgemeinderats je Sitzung, wenn 

die Sitzung als eigenständige Sitzung und nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang einer Gemeinde-

ratssitzung stattfindet. Sie ist nach Ablauf jeder Sit-

zung zahlbar. 
 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsfüh-

rung des Vorstands. 
 

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand 

über alle Angelegenheiten des Kommunal-unter-

nehmens Berichterstattung verlangen. 
 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 
 

1. Erlass und Änderung von Satzungen und Ver-

ordnungen im Rahmen des durch diese Unter-
nehmenssatzung übertragenen Aufgabenbe-

reichs (§ 2 Abs. 4);  

2. Bestellung und Abberufung der Mitglieder des 

Vorstands sowie Regelung der Dienstverhält-

nisse der Vorstandsmitglieder; 

3. Feststellung und Änderung des Wirtschafts-

plans; 

4. Die Festsetzung allgemeiner Versorgungs-, Ent-

sorgungs- bzw. Beförderungs- und Benutzungs-

bedingungen sowie allgemeiner Tarife, Gebüh-

ren und Beiträge; 

5. Beteiligung des Kommunalunternehmens an 

anderen Unternehmen; 

6. Erforderlichenfalls Bestellung des Abschlussprü-

fers; 

7. Feststellung des aufgestellten und ggf. geprüf-
ten Jahresabschlusses, Verwendung des Jahres-

gewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie 

Entlastung des Vorstands; 

8. Bestellung und Widerruf von Prokuren; 

9. Ernennung, Beförderung, Abordnung, Verset-

zung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-

standsversetzung und Entlassung von Beamten 

sowie die Einstellung, Höhergruppierung, Ab-

ordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Drit-
ten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 

und Entlassung von Arbeitnehmern; 

10.Abschluss von Zweckvereinbarungen und sons-

tigen Verträgen nach § 2 Abs. 3; 

11.Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den 

Betrag von 10.000 Euro überschreiten; 

12.Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung 

von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten. 

13.Verfügungen über Anlagevermögen und die 
Verpflichtung hierzu, wenn der Gegenstands-

wert im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro 

(Nettobetrag) überschreitet, sowie die Veräu-

ßerung von Vermögensgegenständen unter ih-

rem Wert und die Verpflichtung hierzu; 

14.Wesentliche Änderungen des Betriebsumfan-

ges des Kommunalunternehmens im Rahmen 

der durch diese Unternehmenssatzung (§ 2 Abs. 

1) übertragenen Aufgaben; 

15.Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und 
Leistungen an das Kommunalunternehmen zum 

Gegenstand haben, ab einer Wertgrenze von 

10.000 Euro sowie der Abschluss sonstiger 

Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Kom-

munalunternehmens beinhalten, ab einer 

Wertgrenze von 10.000 Euro, bei Verträgen, die 

eine längere Vertragslaufzeit aufweisen, gilt 

eine Wertgrenze von jährlich 5.000 Euro (Netto-

beträge); 

16.Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Ver-
mögensplanes, die 10 Prozent des Ansatzes, 

mindestens jedoch den Betrag von 10.000 Euro 

übersteigen, sowie außerplanmäßige Mehraus-

gaben über 10.000 Euro (Nettobeträge); 
 

17.Mehraufwendungen, die den im Wirtschafts-

plan festgelegten Erfolgsplan um mehr als 

10.000 Euro (Nettobetrag) gefährden, ausge-

nommen Mehraufwendungen durch über dem 
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Ansatz liegende Energiebezugskosten zum Ei-

genverbrauch; 

18.Mitgliedschaft beim und Austritt aus dem Kom-

munalen Arbeitgeberverband (KAV) sowie der 

Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-

meinden (ZVK). 
 

(4) Der Gemeinderat des Marktes Flachslanden kann 

den Mitgliedern des Verwaltungsrats vor den Ent-

scheidungen nach Absatz 3 Weisungen erteilen. 
 

(5) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Vor-

sitzende des Verwaltungsrats das Kommunalunter-

nehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er ver-

tritt das Kommunalunternehmen auch, wenn noch 

kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand hand-

lungsunfähig ist. 
 

(6) Unaufschiebbare Geschäfte oder dringliche Anord-
nungen können vom Vorsitzenden anstelle des Ver-

waltungsrats getroffen werden. Hiervon ist dem 

Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu 

geben. 
 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

 

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elekt-
ronische Einladung des Vorsitzenden des Verwal-

tungsrats zusammen. Die Einladung muss Tagungs-

zeit und -ort und die Tagesordnung angeben und 

den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens 

am 5. Tag vor der Sitzung zugehen. In dringenden 

Fällen kann die Frist auf 3 Tage abgekürzt werden. 

Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der La-

dung werden bei der Berechnung der Frist nicht 

mitgerechnet 
 

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegen-

stände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu be-

nennen, damit es den Verwaltungsratsmitgliedern 

ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jewei-

ligen Gegenstände vorzubereiten. Über andere als 

in der Tagesordnung angegebene Beratungsgegen-

stände darf nur dann Beschluss gefasst werden, 

wenn 
 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwal-

tungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 

oder 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats an-

wesend sind und kein Mitglied der Behandlung 

widerspricht. 
 

(3) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal 

einzuberufen. Er muss außerdem einberufen wer-
den, wenn es mindestens die Hälfte der Mitglieder 

des Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungs-

gegenstände beantragt. 
 

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. 
 

(5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämt-

liche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimm-

berechtigt ist. 
 

(6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammen-

gerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ein-

ladung muss auf diese Folge hingewiesen werden. 
 

(7) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Beteili-

gung des Kommunalunternehmens an anderen Un-

ternehmen bedürfen einer Mehrheit von zwei Drit-

tel der Mitglieder des Verwaltungsrats. Im Übrigen 

werden die Beschlüsse des Verwaltungsrats mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 
 

(8) Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach 

Absatz 1 einberufenen Sitzungen auf schriftlichem 

oder elektronischem Wege erfolgen, wenn alle 

Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und sich an 

der Beschlussfassung beteiligen (Umlaufbe-

schluss). Absatz 9 gilt entsprechend. 
 

(9) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 

zu fertigen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der 

Sitzung, die Namen der anwesenden Verwaltungs-

ratsmitglieder, die behandelten Gegenstände, die 

gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergeb-

nis ersehen lassen. Die Niederschrift ist vom Vorsit-

zenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen und 

dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur 

Genehmigung vorzulegen. Die Niederschriften 
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats 

aufbewahrt und können von den Mitgliedern des 

Verwaltungsrats jederzeit eingesehen werden. Die 

gefassten Beschlüsse sind dem Vorstand zur Kennt-

nis zu geben. 
 

§ 8 
Schriftform 

 

Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, 

soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende Ge-

schäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell von 

unerheblicher Bedeutung sind. Die Unterzeichnung er-

folgt unter dem Namen „Kommunalunternehmen 
Markt Flachslanden - Anstalt des öffentlichen Rechts 

des Marktes Flachslanden“ durch den Vorstandsvor-
sitzenden, im Übrigen durch jeweils Vertretungsbe-

rechtigte. 
 

§ 9 
Beamte, Beschäftigte 
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(1) Das Kommunalunternehmen hat Dienstherrenfä-

higkeit. 
 

(2) Werden dem Kommunalunternehmen vom Markt 

Flachslanden Beamte für eine ihrem Amt entspre-

chende Tätigkeit bei dem Kommunalunternehmen 

zugewiesen, haben diese den Anordnungen des 

Kommunalunternehmens Folge zu leisten. 
 

(3) Das Kommunalunternehmen trägt als Dienstherr 

die Kosten seiner Beschäftigten. Weist der Markt 

Flachslanden gem. Abs. 2 eigene Beschäftigte/Be-

amte dem Kommunalunternehmen zur Dienstleis-

tung zu, hat das Kommunalunternehmen der Ge-

meinde die Kosten hierfür, bei Teilzeit-Zuweisung 

im jeweiligen anteiligen Umfang, zu erstatten. 
 

Näheres hierzu und eine mögliche Beteiligung des 

Kommunalunternehmens an den Versorgungslas-

ten passiver Beamter und Hinterbliebener des 

Marktes Flachslanden ist in einer gesonderten Ver-

einbarung zwischen dem Kommunalunternehmen 

und der Gemeinde zu regeln. 
 

§ 10 
Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirt-

schaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks 

zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 

Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 

über Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung 

und Rechnungslegung sowie Art. 95 Abs. 1 GO. 
 

(2) Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirt-

schaftsjahres einen Wirtschaftsplan (§ 16 KUV) so-
wie einen fünfjährigen Finanzplan (§ 19 KUV) auf 

und schreibt diesen entsprechend fort. Der Wirt-

schaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem 

Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Stel-

lenplan beizufügen. Wirtschaftsplan und Finanz-

plan sind so rechtzeitig aufzustellen, dass der Ver-

waltungsrat vor Beginn des kommenden Wirt-

schaftsjahres seine Zustimmung geben kann. Bei 

erheblichen Abweichungen ist der Wirtschaftsplan 

unverzüglich zu ändern (§ 16 Abs. 2 KUV). 
 

§ 11 
Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von sechs Monaten 

nach Ende des Wirtschaftsjahres den Jahres-ab-

schluss und ggf. den Lagebericht sowie die Erfolgs-

übersicht aufzustellen. Der Jahresabschluss und 

der Lagebericht sind von sämtlichen Vorstandsmit-
gliedern unter Angabe des Datums zu unterzeich-

nen und, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist 

oder vom Verwaltungsrat beschlossen wird, durch 

einen Abschlussprüfer unter Beachtung des Art. 

107 GO prüfen zu lassen. Abweichend von Satz 2 

besteht keine Pflicht zur Erstellung und Vorlage ei-

nes Nachhaltigkeitsberichts im Sinne der §§ 289b 

ff. des Handelsgesetzbuches, soweit nicht gesetzli-

che Vorschriften unmittelbar anwendbar sind. 
 

(2) Nach Durchführung der Abschlussprüfung, soweit 

eine solche gesetzlich vorgeschrieben ist oder vom 

Verwaltungsrat beschlossen wird, ist der Jahresab-
schluss mit Lagebericht und Erfolgsübersicht dem 

Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen (§ 27 

KUV). Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat einen 

Vorschlag für die Verwendung bzw. Behandlung 

des Ergebnisses zu machen.  
 

(3) Der Jahresabschluss, ggf. der Lagebericht, die Er-

folgsübersicht und der ggf. Bericht über die Ab-

schlussprüfung sind dem Markt Flachslanden un-

verzüglich nach Feststellung zuzuleiten. 
 

§ 12 
Wirtschaftsjahr 

 

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens 

ist das Kalenderjahr. 
 

§ 13 
Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommu-

nalunternehmens 
 

Das Vermögen dieses Kommunalunternehmens 

geht im Falle der Auflösung im Wege der Gesamt-

rechtsnachfolge auf den Markt Flachslanden über. 
 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Für amtliche Bekanntmachungen des Kommunal-

unternehmens gelten die Bestimmungen der Ge-

schäftsordnung für den Marktgemeinderat des 

Marktes Flachslanden in ihrer jeweils gültigen Fas-

sung entsprechend. Sonstige öffentliche Bekannt-

machungen des Kommunalunternehmens sind in 

der für den Markt Flachslanden ortsüblichen Weise 

vorzunehmen. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung ersetzt die Unterneh-

menssatzung vom 19.11.2024 (Amtsblatt des 

Marktes Flachslanden vom 30.11.2024, 

Nr.12/2024) und tritt zum 01.01.2026, frühestens 

jedoch am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft.  
 

Flachslanden, den 25.11.2025 
 

gez. 

Hans Henninger 

Erster Bürgermeister 
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Anlage zu § 1 Abs. 5 
Liste der auf das Kommunalunternehmen überge-
henden Grundstücke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung des Kommunalunter-
nehmens Markt Flachslanden AöR (BGS – 
EWS) 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-

gesetzes sowie § 2 Abs.1 und 4 der Unternehmenssat-
zung für das „Kommunalunternehmen Markt Flachs-
landen, Anstalt des öffentlichen Rechts“ erlässt das 
Kommunalunternehmen Markt Flachslanden AöR fol-

gende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung: 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 

Das Kommunalunternehmen Markt Flachslanden er-
hebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstel-

lung der Entwässerungseinrichtung für das gesamte 

Gemeindegebiet einen Beitrag. 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerb-

lich genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für sol-

che Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf 
denen Abwasser anfällt, wenn 
 

1) für die nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an 

die Entwässerungseinrichtung besteht, 

2) sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 

angeschlossen sind, oder 

3) sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 

EWS an die Entwässerungseinrichtung angeschlos-

sen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 3 Entstehung der Beitragsschuld 
 

1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
 

a) § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die Entwäs-

serungseinrichtung angeschlossen werden 
kann, 

b) § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwäs-

serungseinrichtung angeschlossen ist, 

c) § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinbarung. 

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem 

In-Kraft-Treten dieser Satzung liegt, entsteht die 

Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung. 
 

2) Wird eine Veränderung der Fläche, Bebauung oder 

der Nutzung des Grundstückes vorgenommen, die 

beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die 

Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-

hens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 

1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und 

der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude be-

rechnet.  
 

2) Bei übergroßen Grundstücken (mehr als 2.500 m2) 
in unbeplanten Gebieten ist die beitragspflichtige 

Grundstücksfläche auf das Fünffache der beitrags-

pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf 

2.500 m2, zu begrenzen.  
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3) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 

Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 

werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dach-

geschosse werden nur herangezogen, soweit sie 

ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Ge-

bäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Be-

darf nach Anschluss an die gemeindliche Entwässe-

rungseinrichtung auslösen oder nicht angeschlos-

sen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflä-
chenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Ge-

bäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich ange-

schlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen 

bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 

Gebäudefluchtlinie hinausragen.  
 

4) Grundstücke, für die eine gewerbliche Nutzung 

ohne Bebauung zulässig ist, sowie sonstige unbe-

baute Grundstücke werden bis zu ihrer Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung nur mit dem auf die 

Grundstücksfläche entfallenden Beitrag herange-

zogen. Das Gleiche gilt, wenn auf einem Grund-

stück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur ge-

werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-

tung hat.  
 

5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für 

diese Fläche noch keine Beiträge geleistet, so ent-
steht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt 

im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die 

zusätzlich geschaffenen Geschossflächen. Gleiches 

gilt auch für alle sonstigen Veränderungen, die 

nach Absatz 3 für die Beitragsbemessung von Be-

deutung sind.  
 

6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Bei-

trag nach Absatz 4 festgesetzt worden ist, später 

bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu be-
rechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag 

gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Ent-

stehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld 

(§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach Absatz 4 berück-

sichtigten Grundstücksfläche ergeben würde. Der 

Unterschiedsbetrag ist nachzuentrichten. Ergibt 

die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist die 

Berechnung des Erstattungs-betrages auf den Bei-

tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 

Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist 
vom Zeitpunkt der Entrichtung des ursprünglichen 

Beitrages an nach § 238 AO zu verzinsen. 
 

§ 6 Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 
 

- pro m2 Grundstücksfläche 1,45 € 
- pro m2 Geschossfläche  8,68 € 

 

§ 7 Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Bei-

tragsbescheides fällig. 

 

§ 7 a Ablösung des Beitrages 
 

Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Bei-

tragspflicht abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). Ein 

Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe 

des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des 

voraussichtlichen Beitrages.  
 

§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
 

1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver-

besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-

gung sowie die Unterhaltung der Grundstücks-an-

schlüsse i. S. des § 1 Abs. 3 EWS ist mit Ausnahme 

des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-

grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 
entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstat-

ten. 
 

2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss 

der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsan-

spruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-

berechtigter ist. § 7 gilt entsprechend. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 

Das Kommunalunternehmen Markt Flachslanden er-

hebt für die Benutzung der Entwässerungsanlage 

Grund- und Einleitungsgebühren. 
 

§ 10 Grundgebühr 
 

1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grund-
stücken nach der Nenngröße der verwendeten 

Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem 

Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 

Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach 

der Summe der Nenngröße der einzelnen Wasser-

zähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht einge-

baut sind, wird die Nenngröße geschätzt, die nötig 

wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen 

zu können.  
 

2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 

Wasserzähler der Nenngröße 
 

- bis QN 2,5 m3/h    80,00 €/Jahr 
- über QN 2,5 m3/h   90,00 €/Jahr 
- über QN 6 m3/Jahr 140,00 €/Jahr 

 

§ 11 Einleitungsgebühr 
 

1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der 

nachfolgenden Absätze nach der Menge der Ab-

wässer berechnet, die der Entwässerungseinrich-

tung von den angeschlossenen Grundstücken zuge-

führt werden. Die Gebühr beträgt 
 

- für die Entwässerungsanlagen mit Kläranlagen

     6,02 €/m3 
- für die Entwässerungsanlagen ohne Kläranlagen

     0,11 €/m3 
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2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück 

aus der Wasserversorgungseinrichtung (öffentliche 

und private Wasserversorgungsanlagen) und aus 

der Eigengewinnungsanlage (z. B. Regenwasserzis-

ternen etc.) zugeführten Wassermengen abzüglich 

der nachweislich auf dem Grundstück verbrauch-

ten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit 

der Abzug nicht nach Abs. 5 ausgeschlossen ist. Der 

Nachweis der verbrauchten und der zurückgehalte-
nen Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichti-

gen. Bei Verwendung von Niederschlagswasser (z. 

B. für WC-Spülung) ist eine Messeinrichtung vorzu-

sehen, die Sätze 3 bis 5 dieses Absatzes gelten ent-

sprechend.  
 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung 

gilt für jede Großvieheinheit eine Wassermenge 

von 15 m3/Jahr als nachgewiesen. Als Großviehein-
heit gelten je 5 Stück Kleinvieh. Zum Kleinvieh zäh-

len: Rinder, Pferde, Esel und dgl. unter einem Jahr, 

Schweine über 50 kg Lebendgewicht, Schafe und 

Ziegen; Schweine bis 50 kg Lebendgewicht werden 

in diese Berechnung jeweils mit der Hälfte der 

Stückzahl einbezogen. Maßgebend ist die am 1. Ja-

nuar des Jahres gehaltene Viehzahl. Der Viehbe-

stand ist jährlich zum Stichtag an das Kommunalun-

ternehmen Markt Flachslanden zu melden.  
 

3) Die Wassermengen werden durch Wasserzähler er-

mittelt. Sie sind vom Kommunalunternehmen 

Markt Flachslanden zu schätzen, wenn  
 

a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 

b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Able-

sung nicht ermöglicht wird, 

c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass der Wasserzähler den wirklichen Wasser-
verbrauch nicht angibt, 

d) entgegen den Bestimmungen der Wasserabga-

besatzung -WAS- (Benutzungszwang) aus Eigen-

anlagen Wasser bezogen wird,  

e) die in Abs. 2 Satz 7 festgesetzte pauschale Ab-

zugsmenge für Großvieheinheiten offensicht-

lich zu unkorrekten Ergebnissen führt und der 

Abzug bewirkt, dass der Wasserverbrauch unter 

40 m3 pro Person und Jahr sinkt. 
 

Bei einer Schätzung nach Nr. 3 e wird pro Person, 

welche am Stichtag 30. Juni des Vorjahres auf dem 

angeschlossenen Grundstück wohnt, ein Ver-

brauch von 40 m3/Jahr zugrunde gelegt. Personen 

mit 2. Wohnsitz werden mitberechnet. 
 

4) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 
 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen ver-

brauchte Wasser. 
 

 

§ 12 Gebührenzuschläge 
 

Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der 

Klärschlammbeseitigung (Beseitigung) Kosten verur-

sacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseiti-

gung von Hausabwasser von mehr als 30 v. H. (Grenz-

wert) übersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des den 

Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubik-

meterpreises erhoben. 
 

§ 13 Gebührenabschläge 
 

Wird bei anschließbaren Grundstücken i. S. v. § 3 Abs. 

3 vor Einleitung der Abwässer in die Entwässerungs-

einrichtung eine Vorklärung oder sonstige Vorbehand-

lung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so er-

mäßigen sich die Einleitungsgebühren um die Hälfte. 

Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder 

sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder 
Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer 

dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der 

üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Abwäs-

ser entsprechen. 
 

§ 14 Entstehen der Gebührenschuld 
 

1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung 

von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung. 
 

2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit 

dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-

gen Herstellung des Anschlusses folgt; das Kommu-

nalunternehmen Markt Flachslanden teilt dem Ge-

bührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Üb-

rigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem 

Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-

bruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 
 

§ 15 Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-

hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grund-

stücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks ding-

lich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der In-

haber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-

triebs. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 
 

§ 16 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die 

Grund- und die Einleitungsgebühr werden einen 

Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides 

fällig.  
 

2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.05., 

15.08. und 15.11. jedes Jahres Vorauszahlungen in 

Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vor-

jahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresab-

rechnung, so setzt das Kommunalunternehmen 

Markt Flachslanden die Höhe der Vorauszahlung 

unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 
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§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflich-

tet, dem Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 

für die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen 

unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 

Veränderungen -auf Verlangen auch unter Vorlage 

entsprechender Unterlagen- Auskunft zu erteilen. 
 

§ 18 Inkrafttreten 
 

1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Marktes Flachslan-

den BGS/EWS vom 09.11.2023 außer Kraft. 
 

Flachslanden, 16.12.2025 
 

gez. 

Steffen Wäger 

Vorstand 

 

 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung des Kommunalunter-
nehmens Markt Flachslanden AöR 
(BGS/WAS) 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-

gesetzes, sowie § 2 Abs.1 und 4 der Unternehmenssat-

zung für das „Kommunalunternehmen Markt Flachs-
landen, Anstalt des öffentlichen Rechts“ erlässt das 
Kommunalunternehmen Markt Flachslanden AöR fol-

gende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserab-

gabesatzung: 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 

Das Kommunalunternahmen Markt Flachslanden er-

hebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung 

der Wasserversorgungseinrichtung für das Gebiet in 

den Ortsteilen Birkenfels, Borsbach, Boxau, Flachslan-

den, Hainklingen, Hummelhof, Kellern, Kemmathen, 

Kettenhöfstetten, Lockenmühle, Neustetten, Rohr-

mühle, Rosenbach, Ruppersdorf, Schmalnbühl, Son-
dernohe, Virnsberg und Wippenau einen Beitrag. 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird erhoben 

a) für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-

nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, 

wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum An-

schluss an die Wasserversorgungseinrichtung 
besteht oder 

b) für tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 

1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 

Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Bei-

tragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne 

des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die zusätzliche - 

Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und 

ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten 

dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld 

erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-

hens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 

1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und 
der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude be-

rechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche 

wird bei Grundstücken von mindestens 2.500 m² 

Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten 

Gebieten 

- bei bebauten Grundstücken auf das Fünffache 

der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindes-

tens jedoch 2.500 m², 

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² be-
grenzt. 

 

2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 

Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 

werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dach-

geschosse werden nur herangezogen, soweit sie 

ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Ge-

bäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 

Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung 

auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen. Das gilt nicht für 

Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 

Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, 

Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 

und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinaus-

ragen.  
 

3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-

zung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonsti-
gen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken 

werden bis zu ihrer Bebauung oder gewerblichen 

Nutzung nur mit dem auf die Grundstücksfläche 

entfallenden Beitrag herangezogen. Das gleiche 

gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Be-

bauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 

nur untergeordnete Bedeutung hat.  

 

4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträg-

lichen Änderung der für die Beitragsbemessung 
maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der 

Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbe-

sondere 
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- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für 

die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher 

noch keine Beiträge geleistet wurden, 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für 

die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen so-

wie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich 

aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzli-

che Grundstücksfläche, 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher bei-

tragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im 
Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der 

Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 

Beitragsfreiheit entfallen. 
 

5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grund-

stück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt 

worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach 

Abs. 1 neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzu-

entrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weni-

ger an Geschoss-flächen, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzu-

stellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-

richtet wurde. 
 

§ 6 Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 0,95 € 

b) pro m² Geschossfläche      5,87 € 
 

§ 7 Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7a Beitragsablösung 
 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-

pflicht abgelöst werden. Der Ablösungs-betrag richtet 

sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein 

Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksan-
schlüsse 

 

1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-

gung sowie für die Unterhaltung der Grundstücks-

anschlüsse im Sinne des § 3 WAS ist mit Ausnahme 

des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-

grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 

entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstat-

ten. 
 

2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss 

der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsan-

spruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-

berechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer 

bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 

7 gilt entsprechend.  
 

3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entste-

hen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 

sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstat-

tungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 

besteht nicht. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 

Das Kommunalunternehmen Markt Flachslanden AöR 
erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungsein-

richtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebüh-

ren (§ 10). 
 

§ 9a Grundgebühr 
 

1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss 

(Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 

Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vo-

rübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird 
die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurch-

flusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. So-

weit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 

Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die 

mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 

2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 

Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
 

- bis 2,5 m³/h 19,30 €/Jahr 

- bis 6 m³/h 22,80 €/Jahr 

- über 6 m³/h 35,90 €/Jahr 
 

§ 10 Verbrauchsgebühr 
 

1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der 

nachfolgenden Absätze nach der Menge des aus 

der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen 
Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 3,17 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.  

 

2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasser-

zähler ermittelt.  
 

Er ist vom Kommunalunternehmen Markt Flachs-

landen AöR zu schätzen, wenn 

a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Able-

sung nicht ermöglicht wird oder  

c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasser-

verbrauch nicht angibt.  
 

3) Für Bauwasser wird eine Pauschale in Höhe von 

52,00 € je Wohneinheit und je Gewerbebetrieb er-
hoben. 

 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
 

1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserent-

nahme.  
 

2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, 

der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstel-
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lung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erst-

mals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen 

entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines je-

den Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jah-

resgrundgebührenschuld neu. 
 

§ 12 Gebührenschuldner 
 

1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-

stehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grund-

stücks dinglich berechtigt ist.  
 

2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf 

dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
 

3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner. 

 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die 

Grund- und die Verbrauchsgebühr werden einen 

Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbeschei-

des fällig. 
 

2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. 

Mai, 15. August und 15.November jeden Jahres Vo-

rauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresab-

rechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine sol-

che Vorjahresabrechnung, so setzt das Kommunal-

unternehmen Markt Flachslanden AöR die Höhe 

der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahres-

gesamtverbrauchs fest. 
 

§ 14 Mehrwertsteuer 
 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und 

Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe erhoben. 
 

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflich-
tet, dem Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 

AöR für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-

rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 

dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vor-

lage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu ertei-

len. 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 

1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Marktes Flachslan-

den BGS/WAS vom 09.11.2023 außer Kraft. 
 

Flachslanden, 16.12.2025 
 

gez. 

Steffen Wäger 

Vorstand 

 

 

Bekanntmachung über die Aufforderung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder 
des ersten Bürgermeisters und des Markt-
gemeinderats im Markt Flachslanden, 
Landkreis Ansbach 
 

am Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Durchzuführende Wahl:  

Am Sonntag, dem 08. März 2026 findet die Wahl 

von 14 Gemeinderatsmitgliedern und der berufs-

mäßigen ersten Bürgermeisterin oder des berufs-

mäßigen ersten Bürgermeisters statt.  
 

2. Wahlvorschlagsträger 

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von 

Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) einge-

reicht werden. Der Begriff der politischen Partei 

richtet sich nach dem Gesetz über die politischen 
Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle 

sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher 

Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewah-

len zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die 

verboten sind, können keine Wahlvorschläge ein-

reichen. 
 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen 

 

3.1 

Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung 

von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvor-

schläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, 

jedoch spätestens am Donnerstag, dem 08. Januar 

2026, (59. Tag vor der Wahl) 18.00 Uhr dem Wahl-

leiter zugesandt oder während der allgemeinen 

Dienststunden im Rathaus (Schulstr. 2, 91604 

Flachslanden) übergeben werden. Jeder Wahlvor-
schlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einrei-

chen. 
 

3.2 

Werden mehrere gültige Wahlvorschläge einge-

reicht, findet die Wahl 
 

a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl, 
b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bür-

germeisters nach den Grundsätzen der Mehr-

heitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden 

Personen statt. 
 

3.3 

Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag ein-

gereicht, findet die Wahl 
 

a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl, 
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b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bür-

germeisters nach den Grundsätzen der Mehr-

heitswahl ohne Bindung an sich bewerbende 

Personen statt. 
 

4. Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied 
 

4.1 

Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede 
Person wählbar, die am Wahltag 

a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übri-

gen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 

eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwoh-

nung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 

haben sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. 

Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren 
hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem 

Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit 

dem Zuzug wieder wählbar. 
 

4.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Per-

son, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar 

ist. 
 

5. Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum 
ersten Bürgermeister 

 

5.1 

Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des 

ersten Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die 

am Wahltag: 

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grund-

gesetzes ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
c) wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen 

ersten Bürgermeisterin oder zum ehrenamtli-

chen ersten Bürgermeister bewirbt, seit min-

destens drei Monaten in der Gemeinde eine 

Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung 

sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben 

sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer 

die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, 

jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug 

in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 
wieder wählbar. Für die Wahl zum berufsmäßi-

gen ersten Bürgermeister kann auch eine Per-

son gewählt werden, die weder eine Wohnung 

noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Ge-

meinde hat. 
 

5.2 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Per-

son, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar 
ist. 

 

 

 

6. Aufstellungsversammlung 
6.1 

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer 

Partei oder einer Wählergruppe in einer Versamm-

lung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den ge-

samten Wahlkreis einzuberufen ist. 

Diese Aufstellungsversammlung ist 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei 

oder Wählergruppe, 

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, 
die von Mitgliedern einer Partei oder Wähler-

gruppe für die bevorstehende Aufstellung sich 

bewerbender Personen gewählt wurden oder 

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die 

nach der Satzung einer Partei oder einer Wäh-

lergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen 

bestellt wurde. 
 

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen De-

legiertenversammlung darf nicht früher als zwei 
Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 

von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wäh-

lergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt 

der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlbe-

rechtigt waren. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeit-

punkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlbe-

rechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf 

nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfin-
den, in dem der Wahltag liegt.  

 

Die sich bewerbenden Personen werden in gehei-

mer Abstimmung gewählt. Jede an der Aufstel-

lungsversammlung teilnahmeberechtigte und an-

wesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. 

Den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-

nen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-

gramm der Versammlung in angemessener Zeit 

vorzustellen. 
 

6.2 

Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer 

sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag 

nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewer-

bende Personen aufzustellen. 
 

6.3 

Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemein-
same Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame 

Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Ver-

sammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl 

siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren 

die Wahlvorschlagsträger. 
 

6.4 

Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung 

beschließen, dass sich bewerbende Personen zwei-
mal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt 

werden sollen. 
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6.5 

Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl: 

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträ-

gern als sich gemeinsam bewerbende Person auf-

gestellt werden, sind folgende Verfahrensarten 

möglich: 
 

6.5.1 
Die sich bewerbende Person wird in einer gemein-

samen Aufstellungsversammlung der Parteien und 

der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemein-

samen Wahlvorschlag einreichen. 
 

6.5.2 

Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine 

sich bewerbende Person in getrennten Versamm-

lungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge 

ein. Eine von mehreren Versammlungen aufge-
stellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter 

schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam be-

werbende Person auftreten will oder, falls diese 

Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht 

auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. 
 

7. Niederschrift über die Versammlung 
 

7.1 
Über die Aufstellungsversammlung ist eine Nieder-

schrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss er-

sichtlich sein: 

a) die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungs-

versammlung, 

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 

c) die Zahl der teilnehmenden Personen, 

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung 

die Erklärung, dass die Mehrheit der   Delegier-

ten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, 
in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern 

einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt 

worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Dele-

gierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren, 

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewer-

benden Personen gewählt wurden, 

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden 

Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige 
mehrfache Aufführung, 

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewer-

bende Personen ersetzt werden, sofern die Auf-

stellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt 

hat, 
 

7.2 

Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsver-

sammlung leitenden Person und zwei Wahlberech-

tigten, die an der Versammlung teilgenommen ha-
ben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Per-

son darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. 

Auch sich bewerbende Personen dürfen die Nie-

derschrift unterzeichnen, wenn sie an der Ver-

sammlung teilgenommen haben. 
 

7.3 

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste bei-

gefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtig-

ten mit Namen, Anschrift und Unterschrift einge-
tragen haben, die an der Versammlung teilgenom-

men haben. 
 

7.4 

Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem 

Wahlvorschlag beizulegen. 
 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 
 

8.1 

Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag 

höchstens so viele sich bewerbende Personen ent-

halten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 

sind.  
 

In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag 

höchstens 14 sich bewerbende Personen enthal-

ten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvor-
schlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich 

die Zahl der sich bewerbenden Personen entspre-

chend. 
 

Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für 

ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfin-

den, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie 

dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 

benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen darf je-

der Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Per-
son enthalten. 
 

8.2 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei 

oder der Wählergruppe als Kennwort tragen. Ge-

meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 

sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-

gruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der 

Name der Partei oder der Wählergruppe nur durch 
eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise aus-

gedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem 

Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 

wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-

vorschläge erforderlich ist. 
 

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort einge-

reicht, gilt der Name des Wahlvorschlagsträgers als 

Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag 

gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Par-
teien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag 

genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten 

gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvor-

schläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein ge-

meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der 



 
20       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  01/2026 

Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als 

gemeinsames Kennwort. 
 

8.3 

Organisierte Wählergruppen haben einen Nach-

weis über die Organisation vorzulegen, wenn sie als 

organisiert behandelt werden sollen. 
 

8.4 
Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person 

und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Ge-

meinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese 

Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person 

als Beauftragte, die zweite als ihre Stellvertretung. 

Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche 

Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 

entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklä-

rung der beauftragten Person. 
 

8.5 

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher 

sich bewerbender Personen in erkennbarer Rei-

henfolge entsprechend der Aufstellung in der Nie-

derschrift über die Aufstellungsversammlung nach 

Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Ge-

schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten. 
 

8.6 
Angegeben werden können 

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung in-

nerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert 

hat, 

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz 

und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls 

diese in den Stimmzettel aufgenommen werden 

sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtli-

che erste, zweite oder dritte Bürgermeisterin, 

ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bür-
germeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertre-

tende Landrätin, stellvertretender Landrat, 

Kreisrätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin, Be-

zirkstagspräsident, stellvertretende Bezirks-

tagspräsidentin, stellvertretender Bezirkstags-

präsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, des Bundestags, des 

Landtags.  
 

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Perso-
nen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zwei-

fach aufzuführenden und diese vor den übrigen 

sich bewerbenden Personen. 
 

8.7 

Die sich bewerbende Person muss erklären, dass 

sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvor-

schlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein 

gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, 
nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine 

mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich be-

werbende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter 

nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung 

gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder wi-

dersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewer-

bungen für ungültig zu erklären. Die sich bewer-

bende Person muss außerdem erklären, dass sie 

nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  
 

8.8 

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen 

ersten Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen 
ersten Bürgermeisters muss ferner, wenn die sich 

bewerbende Person im Wahlkreis weder eine 

Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich 

bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre 

Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Woh-

nung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

über ihre Wählbarkeit enthalten.  

Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 

8.9 

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats 

oder der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 

Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in 

der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre allei-

nige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine 

Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen 

ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, 

enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Beschei-

nigung nur einmal ausstellen.  

Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberech-

tigten unterschrieben sein, die am Montag, 19. Ja-

nuar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberech-
tigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewer-

bende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvor-

schlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem 

Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet wer-

den. Die Unterzeichnenden müssen Familienname, 

Vorname und Anschrift angeben und in der Ge-

meinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberech-

tigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 

Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der 

Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Unter-
zeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gül-

tigkeit des Wahlvorschlags nicht. 
 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 
 

10.1 

Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern 

müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten un-

terschrieben werden, sondern zusätzlich von min-
destens 60 Wahlberechtigten durch Unterschrift in 

Listen, die bei der Gemeinde oder bei der Verwal-

tungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. 
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Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und 

Wählergruppen, die im Gemeinderat seit dessen 

letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahl-

vorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor 

dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten wa-

ren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzli-

chen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei 

der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Euro-

pawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letz-

ten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im 

Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhal-

ten haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahl-

leiter früher als drei Monate vor dem Wahltag be-

kannt gemachten Ergebnisse. Ein gemeinsamer 

Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unter-

stützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvor-

schlagsträger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat 
seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen ge-

meinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor 

dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten wa-

ren oder wenn mindestens einer der beteiligten 

Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unter-

stützungsunterschriften benötigt. 
 

10.2 

In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintra-

gen: 
a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich 

bewerbenden Personen und Ersatzleute, 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unter-

stützungsliste eingetragen haben, 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag un-

terzeichnet haben. 
 

10.3 

Während der Eintragungszeiten ist in dem Ge-
bäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, 

sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-

bäude jede Behinderung oder erhebliche Belästi-

gung der sich Eintragenden verboten. 
 

10.4 

Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wir-

kungslos. 
 

10.5 

Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die 

Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die Aus-

stellung von Eintragungsscheinen an kranke Perso-

nen und Menschen mit körperlichen Behinderun-

gen werden von der Gemeinde gesondert bekannt 

gemacht. 
 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
 

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen 

ist nur bis zum Donnerstag, 08. Januar 2026, 18.00 

Uhr (59. Tag vor dem Wahltag) zulässig. 
 

Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im 

Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in 

gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahl-

vorschläge. Die beauftragte Person kann durch die 

Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, 

unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvor-

schlag zurückzunehmen. 
 

09.12.2025 
 

Steffen Wäger, Wahlleiter 

 

 

Bekanntmachung über die Eintragungs-
möglichkeiten in Unterstützungslisten für 
die Wahl des Gemeinderats, der ersten 
Bürgermeisterin oder des ersten Bürger-
meisters, des Kreistags, der Landrätin 
oder des Landrats 
 

am Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungs-

unterschriften benötigen, können sich die Wahlbe-

rechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des 

Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, 
den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 
Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in 
eine Unterstützungsliste eintragen. 

 

2. Es besteht folgende Eintragsmöglichkeit: 
 

Bürgerbüro des Rathauses Markt Flachslanden, 

Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, Zugang barrie-

refrei 
 

Mo. – Mi.: 08:00 – 16.00 Uhr 
Do.: 08:00 – 18:00 Uhr 

Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr 

zusätzlich 
Do., 15.01.26: 08:00 – 20:00 Uhr 

Sa., 17.01.26: 08:00 – 10:00 Uhr 
 

3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet wer-

den. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder 

körperlicher Behinderung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, ei-

nen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf An-

trag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintra-

gungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass 

diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. 

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt 

werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 

Eintragungsschein ihre Unterstützung eines be-

stimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsper-

son beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum 
für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei 

der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine 

können schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich 
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(nicht telefonisch) beim Markt Flachslanden bean-

tragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich 

erklärt werden. 
 

4. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren 

Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen 

und Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ih-

ren Reisepass vorlegen. 
 

Steffen Wäger, Wahlleiter 

 

 

 
 

Es gibt leider noch keine positiven Neuig-
keiten – Der Förderbescheid ist noch im-
mer nicht da 
 

Leider können wir auch dieses Mal keine Neuigkeiten 

bezüglich des Baubeginns der Wärmenetzerweiterung 

vermelden. Die Zustimmung des Fördergebers (BAFA) 

zum vorzeitigen Baubeginn liegt leider immer noch 

nicht vor.  
 

Wir haben zwischenzeitlich Staatssekretär Carsten 
Träger aus Fürth eingeschalten, er hat uns seine Un-

terstützung zugesagt. Wir sind gespannt, ob er etwas 

erreichen kann. 
 

Ich betone aber noch einmal, dass das keinesfalls be-

deutet, dass die Erweiterung des Wärmenetzes nicht 

kommt. DIE ERWEITERUNG DES WÄRMENETZES WIRD 

KOMMEN! Deshalb haben wir Ihnen auch die gegen-

gezeichneten Wärmelieferverträge zugeschickt und 

die Fa. eco:net verschickt die technischen Hinweise 
und die Hydraulikschemata für die Heizungsbauer. Es 

macht auch Sinn, dass Sie inzwischen Ihren KfW-För-

derantrag stellen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Mitteilungs-

blatt Februar 2026. Dies erscheint am 31.01.2026. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 

Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 

Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 

 

 

 
 

Roseschießen 2025 
 

Mit einem starken 11,1 Teiler hat sich Theresa Bayer 

vor Alexander Avram mit einem guten 28,0 Teiler und 

Ernst Nuspel mit einem 52,5 Teiler den Sieg auf die 

vom Gasthaus Rose gestiftete Scheibe gesichert. Zu-
sätzlich erhielt die Gewinnerin noch einen Menügut-

schein für zwei Personen. Für die drei Erstplatzierten 

gab es Verzehrgutscheine, die gleich an Ort und Stelle 

eingelöst werden konnten. Danke nochmals an die Fa-

milie Hasselt, die uns zum dreiunddreißigsten Mal un-

terstützte. Als kleines Dankeschön bekamen unsere 

anwesenden Wettkampfschützen für ihren geleiste-

ten Einsatz vom Schützenverein noch einen Verzehr-

gutschein.   
 

 
 

W. Kehrberger, Theresa Bayer und Hans Hasselt Foto: H. Stich 

 

 

Der Nikolaus bringt Freude ins Haus 
 

 
 

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus der Pflege St. Sophia freuten 
sich sehr über den Nikolaus-Besuch und natürlich auch über die Ge-

schenke, die er mitbrachte. 
 

FLACHSLANDEN - Am Niko-

laustag herrschte im Haus 

der Pflege St. Sophia der Stif-

tung Liebenau in Flachslanden eine besonders festli-
che Stimmung: Der Heilige Nikolaus besuchte die Ein-

richtung und bereitete den Bewohnerinnen und Be-

wohnern einen unvergesslichen Nachmittag. Der Auf-

enthaltsraum war liebevoll dekoriert, sodass die Seni-

orinnen und Senioren den hohen Gast voller Vor-

freude empfingen. Mit warmen Worten begrüßte er 

die Anwesenden und erinnerte an die Tradition am 6. 

Dezember. Gemeinsam wurden bekannte Advents- 

und Weihnachtslieder gesungen, wodurch eine be-
sinnliche Atmosphäre entstand, die alle spürbar be-

rührte. Im Anschluss überreichte der Nikolaus kleine 
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Geschenke, die für strahlende Gesichter und dankbare 

Worte sorgten. Besonders geschätzt wurde, dass er 

sich Zeit für persönliche Gespräche nahm und jedem 

einzelnen Bewohner individuelle Wünsche mitgab. 

Das Team rund um Einrichtungsleiterin Veronika Sie-

bentritt rundete die Feier mit Gebäck und Plätzchen 

ab. 

 

 

„Flower-Teens“ backen Plätzchen in der 
Tagespflege 
 

Am 19.11.2025 traf sich die Jugendgruppe „Flower-

Teens“ des Vereins für Gartenbau- und Landespflege 

um 9:00 Uhr am Marktplatz. Die Gruppe lief zur Tages-

pflege, um mit den Senioren Plätzchen zu backen. Es 

wurde der vorbereitete Teig ausgerollt, geformt und 

mit Marmelade befüllt, daraus wurden Butterplätz-
chen sowie Engelsaugen gebacken. Alle machten so 

fleißig mit, so dass sogar noch Teig nachgemacht wer-

den musste.  
 

 
 

Während der Backzeit der letzten Runde Plätzchen 

wurde auch noch eine kleine Rätselrunde gemacht. Es 

wurden so ausreichend Plätzchen gebacken, dass die 

Senioren diese in der Adventszeit in der Tagespflege 

essen können. Die Senioren sowie die Jugendlichen 

bekamen auch Plätzchen mit nach Hause. Anschlie-

ßend begaben wird uns wieder auf den Heimweg. 

 

 

 
 

Außensprechtage der Pflege-
beratungsstelle des Landkrei-
ses Ansbach in Lehrberg 
 

Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach 

führt im ersten Halbjahr 2026 wieder eine kostenlose, 

individuelle, trägerunabhängige Pflegeberatung für 

Pflegebedürftige und deren Angehörigen durch.  
 

Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an 

den folgenden Terminen jeweils zwischen 8:00 Uhr 
und 12:00 Uhr im Rathaus Lehrberg in der Sonnen-
straße 14 im Sitzungssaal statt: 
 

Do., 15.01.2026 – Do., 12.02.2026 – Do., 12.03.2026 – 
Do., 16.04.2026 – Do., 21.05.2026, - Do., 18.06.2026 
 

Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs 

durch den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über 

die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, die Fi-

nanzierung der Pflege, das Bayerische Landespflege-
geld sowie der Ausgestaltung der Pflege und Betreu-

ung im ambulanten, teilstationären oder stationären 

Bereich. Die Pflegeberatungsstelle ist bei Anträgen, 

wie etwa dem Antrag auf einen Pflegegrad oder dem 

Schwerbehinderten-Antrag, gerne behilflich. Unter-

stützung erfahren Sie auch bei Widersprüchen, um Ih-

ren Leistungsanspruch gegenüber der Pflegekasse 

durchzusetzen. Fragen zu Themen wie Kurzzeit-, Ta-

ges- oder Verhinderungspflege oder zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf werden im 
persönlichen Gespräch beantwortet. Auf Wunsch 

kann eine Wohnraumberatung mit Informationen zur 

Finanzierung und Förderung sowie auch zu alle ande-

ren Pflegeberatungsangeboten Vor-Ort bei Ihnen zu 

Hause stattfinden.  
 

Das Team der Pflegeberatung bittet um vorherige Ter-
minvereinbarung. Für den nordöstlichen Landkreis ist 

Frau Wellhöfer unter der Telefonnummer 0981/468-

5222 zu erreichen. Für den südwestlichen Landkreis 
erreichen sie Herrn Lechler unter der Telefonnummer 

0981/468-5220. Unter diesen Telefonnummern kön-

nen auch Terminvereinbarungen für einen Vor-Ort-Be-

ratungstermin in der eigenen Häuslichkeit getroffen 

werden, um auf die individuelle Pflege- und Wohnsitu-

ation bedarfsgerecht beraten zu können. 

 

 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 04.11.2025 – 
öffentlicher Teil 
 

TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 

Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-

tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
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Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-

richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-

zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 

zusätzlicher Berichterstatter benannt sein.  

 

TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 14.10.2025 – öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-

händigten Niederschrift – öffentlicher Teil. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift – öffentlicher Teil 

wird genehmigt.  

 

TOP 03 Baupläne - beschließend 
 

TOP 03 A Bauvorhaben Lehnert - Anbau einer 
Außentreppe; Virnsberger Weg - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Genehmigung ei-

ner Außen-Wendeltreppe zum vorhandenen Balkon 

am bestehenden Wohngebäude im Virnsberger Weg. 

Das Bauvorhaben befindet sich im Bereich des gülti-

gen Bebauungsplans Nr. 2. Abweichungen oder Befrei-

ungen vom Bebauungsplan wurden keine beantragt. 
 

Laut Rücksprache mit dem Landratsamt Ansbach 
wurde die Bauherrschaft noch zur Einreichung weite-

rer Bauantragsunterlagen aufgefordert. Die Behand-

lung des Antrags soll daher zurückgestellt werden. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stellt die Behandlung und Be-

schlussfassung des Bauantrages zurück. 

 

TOP 03 B Denkmalschutz - Antrag auf Erteilung 
einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 
BayDSchG; Borsbach - beschließend 
 

Der Eigentümer des ehemaligen markgräflichen Fisch-

hauses, Borsbach 1, möchte Sanierungsarbeiten 

durchführen lassen (Dachdecken, Einbau von 4 Fleder-

mausgauben an der Nordseite und 5 Schleppgauben 

an der Südseite). Dazu ist eine denkmalrechtliche Er-

laubnis erforderlich. Vom Markt Flachs-landen ist dazu 

eine Stellungnahme abzugeben. Die Verwaltung sieht 
keine Hinderungsgründe. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Antrag auf denk-

malrechtliche Erlaubnis für Sanierungsarbeiten des 

ehemaligen markgräflichen Fischhauses, Borsbach 1 

zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen. 

 

TOP 04 Flurneuordnung Obernzenn 2 - Anhörung 
nach § 5 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz - beschließend 
 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken be-

absichtigt im Markt Obernzenn ein Vereinfachtes Ver-

fahren nach dem Flurbereinigungsgesetz zur Flurneu-

ordnung anzuordnen. Zur Optimierung vorhandener 

Landschaftsstrukturen und des Wasserhaushaltes 

werden Rückhaltungen und Erdbauwerke in der Land-

schaft sowie an Gewässern angelegt, um abfließendes 

Wasser und Sedimente zurückzuhalten, erosive Ab-

flüsse zu verhindern und somit die dezentrale, tempo-

räre Wasserspeicherung zu verbessern. Die voraus-

sichtliche Begrenzung des Verfahrensgebietes (Flurbe-

reinigungsgebietes) ist in der beiliegenden Übersichts-
karte dargestellt. 
 

Dem Markt Flachslanden wird mit Schreiben vom 

09.10.2025 im Rahmen der Anhörung Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. Gleichzeitig wird um Mittei-

lung gebeten, ob und welche das voraussichtliche Ver-

fahrensgebiet berührende Planungen beabsichtigt 

sind oder bereits feststehen. Der Markt Flachslanden 

ist von dem geplanten Flurbereinigungsverfahren in 

seinen Planungen nicht berührt und es bestehen da-
her keine Bedenken gegen dieses Verfahren. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat erhebt keine Bedenken gegen 

das geplante Flurbereinigungsverfahren Flurneuord-

nung Obernzenn 2. Planungen seitens des Marktes 

Flachslanden sind dadurch nicht berührt. 

 

TOP 05 Neue Energie Markt Flachslanden UG – Betei-
ligungsbericht und Lagebericht mit Jahresabschluss 
2024 - Information 
 

Nachdem der Jahresabschluss für die Neue Energie 

Markt Flachslanden UG (hb) fertiggestellt ist, wird er 

dem Gemeinderat mit dem jährlichen Beteiligungsbe-

richt bekanntgegeben. Insgesamt hat die Neue Ener-

gie im Jahr 2024 einen Verlust von 16.015,30 € erzielt. 

2023 war ein Gewinn von 52.644,65 € erzielt worden. 
Die einzelnen Geschäftsfelder ergeben folgendes Bild: 
 

Geschäftsfeld Photovoltaik:          

Bilanzgewinn            8.280,88 € (Vorjahr 10.036,52 €) 
Geschäftsfeld Windparkbeteiligung:         

Bilanzgewinn             5.633,32 € (Vorjahr 25.848,64 € 

Geschäftsfeld Wärmenetz:          

Bilanzgewinn           34.369,68 € (Vorjahr 17.350,54 € 

Geschäftsfeld Freiflächen-PV          

Bilanzgewinn            - 64.299,18 € (Vorjahr - 591,06€) 
 

Der Verlust beim Geschäftsfeld Freiflächen-PV ist mit 

dem Start des Geschäftsfelds und der Errichtung des 

Solarparks Flachslanden begründet und keineswegs 

besorgniserregend. Geschäftsführer Stephan Schroth 

stellt den Lagebericht und die Bilanz in der Sitzung vor. 

Sie dienen dem Marktgemeinderat zur Kenntnis. 

 

TOP 06 Steuerangelegenheiten - Überprüfung der 
Grundsteuerhebesätze - beschließend 
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Am 01.01.2025 ist die neue Grundsteuerreform in 

Kraft getreten. In der Sitzung vom 29.10.2024 wurden 

deshalb die Hebesätze mit dem Ziel zur Wahrung der 

Aufkommensneutralität im Vergleich zu den Vorjah-

ren wie folgt festgelegt:  
 

Grundsteuer A: 550 (bis 2024 550) 

Grundsteuer B: 260 (bis 2024 550) 
 

Die neuen Hebesätze sind in die Haushaltssatzung 

2025 übernommen worden und sollten im Herbst 

2025 evaluiert und ggf. noch einmal anagepasst wer-

den. Die Einnahmen des Marktes Flachslanden aus der 

Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2024 ca. 

390.000 €. Die Jahre davor waren es knapp unter 
390.000 €. Nach der erneuten Auswertung der Mess-
beträge zeigt sich, dass die Hebesätze nicht noch ein-

mal angepasst werden müssen. Das erwartete Jahres-
aufkommen für 2026 der Grundsteuer A und B liegt bei 

ca. 393.000 €. 
 

Es zeigt sich, dass es eine leichte Verschiebung von 

Grundsteuer A zu Grundsteuer B gibt, d.h., dass das 

sich Aufkommen das Aufkommen der Grundsteuer A 

etwas verringert, während sich das Aufkommen der 

Grundsteuer B etwas erhöht. Das kann aber damit er-

klärt werden, dass die Wohnhäuser bei landwirt-
schaftlichen Betrieben vor der Reform nach Grund-

steuer A berechnet wurden, während sie jetzt nach 

Grundsteuer B berechnet werden. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat nimmt vom Bericht Kenntnis. 

Die aktuell gültigen Grundsteuerhebesätze bleiben 

unverändert. 

 

TOP 07 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Eröffnungsfeier Kläranlage am 18.10.2025 
 

1. Bürgermeister Henninger dankt allen, die an der Er-

öffnungsfeier der Kläranlage mitgewirkt haben. Es war 

ein gelungenes, schönes Fest. 
 

Falkenhofteam auf Schloss Virnsberg 
 

Auf Nachfrage von 2. Bürgermeisterin Guggenberger 

bestätigt 1. Bürgermeister Henninger, dass mittler-

weile ein Vorvertrag abgeschlossen wurde; die Klä-

rung von Einzelheiten stünde aber noch aus. 
 

Sachstand zum Wärmenetz 
 

Laut 1. Bürgermeister Henninger gibt es keine aktuel-
leren Entwicklungen zum Wärmenetz. Die Förderzu-

sage steht weiterhin aus und kann sich bis Mitte 

nächsten Jahres hinziehen. 

 

 

 

 

 

 
 

Vorlesen bringt´s! 
 

Am 21. November 2025, passend zum in-

ternationalen Vorlesetag, wurde auch die-

ses Jahr an der Grundschule Flachslanden 

wieder fleißig gelesen. 15 Eltern waren gekommen, 

um unseren Schülerinnen und Schülern aus verschie-

denen Kinderbüchern wie den „Olchis“, „Harry Potter“ 
oder „Schule der magischen Tiere“ vorzulesen. 
Die Kinder durften sich je zwei Bücher aussuchen und 

hörten mit viel Begeisterung den Vorlesern und Vorle-

serinnen zu.  
 

 
 

Im Anschluss wurde in den Klassen zu den Vorleseer-

fahrungen geschrieben, gemalt und die Schulbücherei 

für weiteres Lesefutter besucht.  
 

Herzlichen Dank nochmals an alle Vorleserinnen und 

Vorleser für ihre wertvolle Zeit!  
 

Amelie Weigand, GS Flachslanden 

 
 

Erfolgreiche Medienarbeit an 
der Grundschule Flachslanden 
 

Im vergangenen Schuljahr durften alle 

Klassen der Schule eigene Medienprojekte zum Thema 

Fotografie, Hörbuch, Trickfilm und Realfilm durchfüh-
ren. 
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In diesem Herbst gab es für das Hörspiel aus der zwei-

ten Klasse „Janniko und Blerando“ beim Hört Hört Fes-
tival in Fürth eine großartige Auszeichnung.  
 

 
 

Lesen Sie selbst die Laudatio:  
 

 
 

Unsere mittlerweile 3. Klässler sind zu Recht sehr stolz 

auf ihren Preis.  
 

 
 

Für unsere ehemaligen Dritt- und Viertklässler ging es 

früh am Morgen mit dem Bus nach Erlangen ins E-

Werk. Dort fand das 21. Mittelfränkische Filmfestival 

statt. Die Aufregung war groß, denn ein abwechs-

lungsreicher Tag rund um die Welt des Films wartete 

auf die Kinder.  
 

 
 

Vor Ort besuchten die Gruppen verschiedene Work-

shops. Im zweiten Obergeschoss konnten die Kinder 

Trickfilme gestalten, Szenen nachvertonen und sich im 

Schauspieltraining ausprobieren. Außerdem gab es 

eine Blue Box, in der verschiedene Hintergründe aus-

probiert werden konnten. Im ersten Obergeschoss 

lockten ein Hunde-Workshop und ein Tablet-Tricks-

Studio, in dem digitale Effekte ausprobiert wurden. Im 

Erdgeschoss begeisterte die Stuntschule, in der die 
Kinder lernten, wie man für die Kamera spektakulär 

und trotzdem sicher stürzt oder kämpft. 
 

 
 

Alle waren mit großer Begeisterung dabei und ent-
deckten, wie viel Kreativität, Technik und Teamarbeit 

in einem Film steckt. 
 

Zum Abschluss wurden im großen Saal alle Filme nach-

einander gezeigt. Besonders gespannt warteten die 

Schülerinnen und Schüler natürlich auf ihre eigenen 

Beiträge. Abschließend bekam jedes Kind ein T-Shirt 

zur Erinnerung an diesen Tag.  
 

Das Lehrerinnen-Team der GS Flachslanden 
 
 

„Haus für Kinder unterm Re-
genbogen“  
 

Liebe Gemeindemitglieder,  
 

in der besinnlichen Zeit vor Weih-
nachten fand, wie in jedem Jahr, unser gemeinsamer 
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großer Laternenumzug statt. Viele bunte Laternenlich-

ter ließen Flachslanden leuchten. In diesem Jahr wa-

ren wir zum ersten Mal Gast beim neu errichteten Se-

niorenheim. Wir sangen Lieder für die Bewohner, die 

schon außen auf uns warteten. Das Ende war wieder 

in der Kirche. In diesem Jahr spielten wir das kurze 

Martinsspiel für die Kinder. Nach ein paar Liedern und 

einer Mini-Andacht gab es noch Lebkuchen zum Teilen 

an den Ausgängen der Kirche.   
 

 
 

Zur Weihnachtszeit durfte natürlich ein Baum nicht 

fehlen. Wir haben in diesem Jahr auch wieder Bäume 

gespendet bekommen. Hierfür möchten wir uns recht 

herzlich bei der Familie Winterott bedanken. Sie spen-

deten den Baum für den Krippeneingang. Ebenso geht 

unser Dank an den Förderverein, dieser hat sich mit 

der Feuerwehr kurzgeschlossen. Danke an die Feuer-
wehr Flachslanden für die Baumspende. Somit hatte 

auch der Eingangsbereich vom Kindergarten einen 

Baum. Auch in den Gruppen wurde fleißig gesungen, 

Geschichten zum Advent gehört und jedes Kind bekam 

eine Kleinigkeit aus dem Adventskalender.  
 

Viele Bestellungen durften getätigt werden um neues 

Spielmaterial anzuschaffen. Dies haben wir wieder 

dem Förderverein zu verdanken. Die Damen und Her-
ren waren im Laufe des Jahres so fleißig, mit Unter-

stützung von den Eltern, dass wir große Bestellungen 

aufgeben konnten. Die Kinder freuten sich sehr! 
 

Ausblick: 
Am 30. Januar findet unser Tag der offenen Türe von 

15.00 - 17.00 Uhr statt. Sie sind herzlich eingeladen 

unsere Einrichtung kennenzulernen.  
 

Ebenso kann man an diesem Tag sein Kind/ Kinder bei 

uns unverbindlich für September 2026 voranmelden. 

In der Woche vom 02.02. - 06.02.26 finden Sie an un-

seren Haupteingängen auch wieder die Formulare für 

die unverbindliche Voranmeldung.  
 

Näheres zu unserer Konzeption finden Sie auf unserer 

Website: Kindergarten-flachslanden.de 
Per Mail erreichen Sie uns unter: Kita.flachslan-

den@elkb.de 
 

-> Wir haben für Januar 2026 noch Plätze im Kinder-

gartenbereich frei.   

-> Wir suchen für Januar/ Februar 2026 noch eine päd. 

Ergänzungskraft (Kinderpfleger/Kinderpflegerin) in 

Teilzeit 
 

Ihr Kita-Team 
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THERESIEN-GYMNASIUM 
ANSBACH 
 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmül-

lerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftli-

ches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bi-

lingualem Zug und Einführungsklasse, lädt herzlich zu 

einem Infoabend über die Einführungsklasse, am 
Dienstag, 10. Februar 2026, um 19.00 Uhr in unserer 

Aula ein. Die Einführungsklasse führt einsatzbereite 

und belastbare Absolventinnen und Absolventen des 

Mittleren Schulabschlusses in insgesamt drei Jahren 

zum Abitur (uneingeschränkte allgemeine Hochschul-

reife). Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache sind 

für den Einstieg nicht unbedingt nötig. 
 

Auf Ihren und Euren Besuch freuen wir uns. 
 

A. Pfeiffer, StDin, Schulleiterin 

 
 

Informationsveranstaltung zum Übertritt 
für das Schuljahr 2026/27, Johann-Stein-
gruber-Schule, Staatliche Realschule Ans-
bach 
 

Wir laden herzlich alle interessierten Eltern und Erzie-
hungsberechtigten zur Informationsveranstaltung 

zum Übertritt an die Johann-Steingruber-Schule Ans-

bach ein. 
 

Datum: 29.01.2026 

Uhrzeit: 18.30 Uhr 

Ort: Aula der Realschule Ansbach 
 

Außerdem werden von 15.30 bis 18.00 Uhr Führungen 

durch das Schulgebäude angeboten und Einblicke in 

die verschiedenen Fächer der Realschule gewährt. 

Während der Informationsveranstaltung findet in der 

Turnhalle eine Kinderbetreuung statt. Gerne können 

Sie sich auch vorab auf unserer Homepage www.real-
schule-ansbach.de über unser Bildungsangebot infor-

mieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

gez. Thomas Häckel 

Schulleiter Staatliche Realschule Ansbach 

 
 

 
 

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 

 
Januar 2026 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 

Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  

Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 

E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  

Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Erreichbarkeit: 

Montag Home-Office Handy 015172049938 

Dienstag Pfarramt Flachslanden + Herr Schnurrenber-

ger 8.30 – 12.30 Uhr 

Mittwoch Pfarramt Rügland + Herr Schnurenbrger 

8.30 – 12.30 Uhr 

Donnerstag Pfarramt Flachslanden 8.30 – 12.30 Uhr 
 

Donnerstag, 01. Januar 2026, Neujahr 
18.00 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Pfarrer 

Hans Schneider und dem Posaunenchor 

Sonntag, 04. Januar, 2. So. n. Christfest 
9.30 Uhr Rügland Gottesdienst mit Prädikant Ingo 
Treiber 

19.00 Uhr Flachslanden Abendandacht des CVJM im 

Gemeindehaus 

Dienstag, 06. Januar, Epiphanias 
9.30 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Pfarrer 

Matthias Kietz 

Freitag 09. Januar  
18.00 Uhr Rügland Roggastum im Gemeindehaus 

Samstag, 10. Januar  
9.30 Uhr Rügland KonfiTag im Gemeindehaus 
Ab dem 11.01.2026 Winterkirche in Rügland und 
Flachslanden 
Sonntag, 11. Januar, 1. So. n. Epiphanias 
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9.30 Uhr Rügland Gottesdienst (Gemeindehaus) mit 

Lektorin Ulrike Bomhard -> Kirchencafé  

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 

mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

Montag, 12. Januar 
19.00 Uhr Spieleabend Gemeindehaus Unternbibert 

Dienstag, 13. Januar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Rüg-

land oder Unternbibert  
15.30 Uhr Bibelgesprächskreis Gemeindehaus Flachs-

landen 

Donnerstag, 15. Januar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

Freitag, 16. Januar 
16.00 Uhr Puppentheater Gemeindehaus Flachslan-

den 

18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Sonntag, 18. Januar, 2. So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Prädikant 

Ingo Treiber  

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 

mit Abendmahl durch Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 

Dienstag, 20. Januar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Rüg-

land oder Unternbibert  
Mittwoch, 21. Januar 
18.00 Uhr Weltgebetstagsvorbereitungstreffen, es 

sind alle ganz herzliche Eingeladen 

Donnerstag, 22. Januar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

14.00 Uhr Unternbibert Bartholomäustreff „Schlager 
aus den 20 und 30er“ mit Helmut Lammel und Ulrike 
Bomhard 

14.30 Uhr Flachslanden Gemeindenachmittag mit 
Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik  

Thema: „Jahreslosung 2026“ 

Freitag, 23. Januar 
18.00 Uhr Rügland Roggastum im Gemeindehaus 

18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Sonntag, 25. Januar  
9.30 Uhr Rügland (Gemeindehaus) Gottesdienst mit 

Abendmahl mit Pfarrer Max Schnurrenberger 
9.30 Uhr Flachslanden(Gemeindehaus)  Gottesdienst 

mit Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 

9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus(Gemeindehaus) 

Freitag, 30. Januar 
17.00 Uhr Unternbibert KiGo im Gemeindehaus  

18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Donnerstag, 05. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

19.00 Uhr Flachslanden Elternabend für alle Konfis 

2027 
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Urlaub Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik: 

06.01. - 09.01.26 Vertretung Pfarrerin Helen Karch 

Urlaub Pfarrer Max Schnurrenberger 

19.12.25 - 18.01.26 Vertretung Jochen Ackermann 

Urlaub Jugendreferentin Milena Pfeil 

25.12.25 - 02.01.26 

12.01. - 16.01.26 

Urlaub Sekretärin Barbara Fleischmann 

23.12.25 - 09.01.26 

 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Januar 2026 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 

Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 

E-Mail: ssb.ansbach-stadt-und-land@erzbistum-bam-

berg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 

Pfarrer Dieter Hinz 

Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 

Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 

Donnerstag, 01. Januar Neujahr, Hochfest der Got-
tesmutter Maria 
00:15 Uhr AN-SL Silvester-Andacht   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier zum Jahresbeginn  

16:00 Uhr AN-SL Neujahrskonzert Bläserensemble 

NovaBrass; Thorsten Rascher, Orgel;  

17:00 Uhr AN-CK Eucharistiefeier zum Jahresbeginn   

17:00 Uhr VI Festgottesdienst zum Jahresanfang   

Freitag, 02. Januar 
14:00 Uhr AN-CK Aussendung der Sternsinger   

Samstag, 03. Januar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse  

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   

Sonntag, 04. Januar 2. Sonntag nach Weihnachten 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

08:30 Uhr VI Eucharistiefeier  

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   

19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

Dienstag, 06. Januar Erscheinung des Herrn 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

08:30 Uhr VI Eucharistiefeier mit Aussendung der 
Sternsinger  

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier mit Sternsingern 

10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Sternsingern  

Donnerstag, 08. Januar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   

18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   

Samstag, 10. Januar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   

19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  

Sonntag, 11. Januar Taufe des Herrn 
08:30 Uhr SO Eucharistiefeier  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Kindersegnung 

16:00 Uhr AN-CK-Kapelle ukrain.-griech.-kath. Messe   

19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  

Mittwoch, 14. Januar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle - Eucharistiefeier   

Donnerstag, 15. Januar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   

Freitag, 16. Januar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   

Samstag, 17. Januar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   

19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   

Sonntag, 18. Januar 2. Sonntag im Jahreskreis (Fami-
liensonntag) 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier  

08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  

19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

Dienstag, 20. Januar 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   

Mittwoch, 21. Januar 
18:00 Uhr Rügland - ev. Gemeindehaus Vorberei-

tungs- u. Infoabend z. Weltgebetstag 2026 "Nigeria" 

18:00 Uhr AN-CK-Kapelle - Eucharistiefeier   

Donnerstag, 22. Januar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   

18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   

Samstag, 24. Januar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   

19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   

Sonntag, 25. Januar 3. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

08:30 Uhr UA Eucharistiefeier   

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   

16:00 Uhr AN-CK-Kapelle ukrain.-griech.-kath. Messe   

19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  

Mittwoch, 28. Januar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle - Requiem für die Verstor-

benen des Monats aus Christkönig und St. Ludwig  

Donnerstag, 29. Januar 
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16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   

18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   

Freitag, 30. Januar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   

Samstag, 31. Januar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   

19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   

Sonntag, 01. Februar 4. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

08:30 Uhr VI Eucharistiefeier   

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier Vorstellungsgottes-

dienst der Firmlinge  

10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier zu Maria Lichtmess 

mit Blasiussegen  

19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

Dienstag, 03. Februar 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier mit Kerzensegnung und 
Blasiussegen  

Mittwoch, 04. Februar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle - Eucharistiefeier   

Donnerstag, 05. Februar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   

18:00 Uhr UA Eucharistiefeier mit Kerzensegnung  

Samstag, 07. Februar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse mit Kerzensegnung  

18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   

19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 08. Februar 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  

08:30 Uhr SO Eucharistiefeier mit Kerzensegnung 

10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier Vorstellungsgottes-

dienst der Firmlinge  

16:00 Uhr AN-CK-Kapelle ukrain.-griech.-kath. Messe   

17:00 Uhr AN-SL Requiem in Orgelfassung (Gabriel 

Fauré) Kath. Dekanatschor Ansbach; Christoph Krückl, 

Orgel; Thorsten Rascher, Leitung;  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

 

 

 
 

Geburten 
keine 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Peter Klein, Am Weiherholz 10 
Sonja Hauffe, Nelkenweg 14 

Gisela Fischer, Hainklingen 9 1/2  

Frieda Döring, Kettenhöfstetter Straße 8 

 

 

 
 

Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Januar 2026:  
 

Zum 93. Geburtstag 

• Elisabeth Szakadics, Rosenbach 28 1/2 
 

Zum 85. Geburtstag 

• Kurt Grita, Im Priel 30 

• Christa Henninger, Ansbacher Straße 5 
 

Zum 80. Geburtstag 

• Veronika Gohn, Rosenbacher Straße 16 
 

Zum 60jährigen Ehejubiläum 

• Ingrid und Helmut Berger, Schmalnbühl 13 
 

 

 
 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 

 

H33301B 
Qigong – eine der drei Säulen der chinesi-
schen Medizin - Anfängerkurs 
 

Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  

10 Tage, 14.01. – 25.03.2026 

Mittwoch, wöchentlich 16:15 bis 17:30 Uhr 

Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 

Kursgebühr: € 66,70   
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 

selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 

zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 

Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen aber 

auch für mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. 

Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der 

Prävention, in der Therapie und auch in der 

Rehabilitation eingesetzt werden kann. Es gibt 

Übungen fürs Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das 
bedeutet, dass auch mit körperlicher Einschränkung 

geübt werden kann. 

Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag 

integrierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser 

zu bewältigen! 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbringen. 

 

H33302B 
Qigong – eine der drei Säulen der chinesi-
schen Medizin - Anfängerkurs 
 

Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  

10 Tage, 15.01. – 26.03.2026 

Donnerstag, wöchentlich 17:30 bis 18:45 Uhr 

Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 

Kursgebühr: € 66,70   
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 

selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 

zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 
Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen aber 

auch für mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. 

Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der 

Prävention, in der Therapie und auch in der 

Rehabilitation eingesetzt werden kann. Es gibt 

Übungen fürs Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das 

bedeutet, dass auch mit körperlicher Einschränkung 

geübt werden kann. 

Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag 

integrierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser 
zu bewältigen! 
 

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbringen. 

 

H14301A Aromatherapie 
Modul 1 Grundlagen 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-

rin 
1 Tag, 11.02.2026 

Mittwoch: 11.02.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Basiskurs für die weiteren Module 

Geschichte und Definition ätherischer Öle 
Anbau, Gewinnung und Herstellungsmöglichkeiten 

Auswahl biologisch hochwertiger Öle/Unterschei-

dungskriterien 

Einteilung nach Körper-, Seelen-, Geistprinzip (Basis-, 

Herz-, Kopfnoten) 

Pflanzenportraits, Wirkungsweisen wichtiger Öle 

Anwendungsmöglichkeiten 

Kontraindikationen 
 

Am Ende des Kurses wird ein Körperöl zum Mitneh-
men hergestellt.  
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14302A Aromatherapie 
Modul 2: Frauen/PMS/Wechseljahrbe-
schwerden 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-

rin 

1 Tag, 25.02.2026 

Mittwoch: 25.02.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Einführung in die Frauenheilkunde 

Krankheitsbilder wie PMS, Dysmenorrhoe, Wechsel-

jahresbeschwerden 

Vorstellung wichtiger Öle in der Frauenheilkunde 

Pflanzenportraits 

Herstellung von Ölen zur Linderung dieser Beschwer-

den 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14303A Aromatherapie 
Modul 3: Im Alltag und in der häuslichen 
Pflege 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-

rin 
1 Tag, 04.03.2026 

Mittwoch: 04.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Pflanzenportraits, ätherische Öle in Wirkung und An-

wendung 
Waschungen (belebende, beruhigende), Hand-, Arm-

massage 

Rezepte für Indikationen: Probleme der Haut, Dekubi-

tus, kleinere Verletzungen, Hämatome, Bauchschmer-

zen, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlafprobleme 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
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und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14304A Aromatherapie 
Modul 4: -Aromatherapie für Kinder 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-

rin 
1 Tag, 11.03.2026 

Mittwoch: 11.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Typische Öle in der Kinderheilkunde 

Kontraindikationen 
Pflanzenportraits 

Wirkung und Anwendung ätherischer Öle (Rezepturen 

bei Erkältungskrankheiten, Übelkeit, Konzentrations-

störungen, Schlafstörungen und Ängsten 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. (Kuschelöl für Kinder) (Bron-

chial- und Halsöl) 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14305A Aromatherapie 
Modul 5: Psycho-Aromatherapie und Ent-
spannungstherapie in der Palliativmedi-
zin 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-

rin 

1 Tag, 18.03.2026 

Mittwoch: 18.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Vorstellung wichtigster Öle 

Pflanzenportraits 

Praktische Aromatherapie: zur Linderung bei Ängsten, 

Trauer, Panik, Schlafproblemen 

Massagen: Hand-, Arm-, Ohrmassagen,  

Vorstellung Kneippanwendungen mit Aromaölen 

Beduftung der Räume bei Schlafprobleme, Einreibun-

gen der Füße aus Mischungen  

schlaffördernder Öle 
Rezepte 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 
 

 

 
 

Regionalbudget 2026 
Aufruf zur Einreichung von Förderanfra-
gen für Kleinprojekte 
 

Jetzt mitmachen – Ihre Idee für unsere Kommunale 
Allianz! 
Das Regionalbudget 2026 der Kommunalen Allianz 
Nördlicher Landkreis Ansbach – NorA (ILE) startet in 

eine neue Runde. Auch im kommenden Jahr werden 

wieder kleine Projekte mit großer Wirkung gefördert – 

Ideen, die unsere Region noch lebenswerter machen. 
 

Wer kann mitmachen?  
Teilnahmeberechtigt sind Vereine, Kommunen, 

Unternehmen und Privatpersonen aus den fünf 

Gemeinden der Kommunalen Allianz – NorA (ILE). 
 

Förderbedingungen:  
Vorbehaltlich der Förderung durch das Amt für 

Ländliche Entwicklung Mittelfranken und das 

Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft, Forsten und Tourismus können bis zu 60 % 

der förderfähigen Kosten (max. 7.500 Euro pro 

Projekt) bezuschusst werden. 
 

Wichtige Termine 
Einreichungsfrist: 28.01.2026 

Projektbeginn: Das ausgewählte Projekt darf früh-

estens nach Abschluss eines privatrechtlichen Ver-

trages mit der verantwortlichen Stelle umgesetzt 

werden. 

Umsetzung der Projekte: bis spätestens 20.09.2026 
 

Mit dem Regionalbudget unterstützt die Kommunale 

Allianz NorA engagierte Projekte, die einen Beitrag zur 
positiven Entwicklung der Region leisten. 
 

Förderberatung und Antragsunterlagen 
Der Umsetzungsbegleiter der Kommunalen Allianz 

Nördlicher Landkreis Ansbach Herr Dipl.-Ing. (FH) 

Sebastian Merfort berät Sie gerne zur Antragstellung 

und schickt Ihnen die Antragsunterlagen zu. Bitte 

nehmen Sie Kontakt auf! Telefon: 0170 489 7649, E-

Mail: sebastian.merfort@bbv-ls.de. Informationen 

zum Regionalbudget: www.nora-gemeinden.de 
 

Verantwortliche Stelle 2026 
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Gemeinde Weihenzell 

Ansbacher Str. 12 

91629 Weihenzell 

 

 

 
 

 

 
 

Christbaumsammelaktion der Ju-
gendfeuerwehr Flachslanden 
Samstag, 10.01.2026 ab 09.00 Uhr 
 

Wenn Sie Ihren Christbaum ohne Mühe und 

umweltgerecht nach den Weihnachtsfeiertagen ent-

sorgen wollen, sind Sie bei der Jugendfeuerwehr 

Flachslanden genau richtig. Wir holen Ihren Christ-

baum an Ihrer Haustür ab. 
 

Damit wir die Sammlung vorbereiten können, bitten 

wir Sie, uns Bescheid zu geben. Bitte lassen Sie uns 

wissen, ob Sie Ihren Christbaum abholen lassen möch-

ten. Schicken Sie uns hierzu ganz einfach eine E-Mail 

mit Namen und Adresse an: 
 

christbaumsammeln@web.de 
 

oder geben Sie bitte eine formlose Mitteilung bei den 

folgenden Ansprechpartnern ab: 
 

Stephan Kraheberger Dieter Stockinger 

Kettenhöfstetter Straße 7 Rosenstraße 1 
 

Birgit Köhler 

Neustetter Straße 14 A 
 

Bitte versehen Sie Ihren Christbaum mit Ihrem Namen. 

Über eine Spende an die Jugendfeuerwehr würden wir 

uns natürlich sehr freuen. Selbstverständlich kommen 

alle Spenden der Jugendarbeit in der Freiwilligen Feu-

erwehr Flachslanden zugute.  
 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen einen guten 

Rutsch und gesundes neues Jahr 2025 zu wünschen.  
 

FFW Flachslanden 
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Einladung zur Generalver-
sammlung 
 

Am Samstag, den 17. Januar 2026 findet 

die Dienstversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr Markt Flachslanden und die ordentliche 

Jahreshauptversammlung des Vereins Freiwilligen 

Feuerwehr Markt Flachslanden e.V. im Gasthaus Rose 

statt. 
 

Hierzu sind alle aktiven Kameraden und alle Mitglieder 

des Vereins herzlich eingeladen. 
 

Essen ab 19 Uhr, Beginn der Versammlung: 20 Uhr 
 

Tagesordnung 

1) Begrüßung 
2) Tätigkeitsbericht Kommandant 

3) Tätigkeitsbericht Jugendwart 

4) Tätigkeitsbericht Kinderfeuerwehr 

5) Tätigkeitsbericht Vorstand 

6) Kassenbericht 

7) Entlastung der Vorstandschaft 

8) Grußworte 

9) Bekanntgaben / Ausblick 

10) Wünsche und Anträge 
 

Wir bitten um vollzähliges Erscheinen, Aktive in Uni-
form. Das Protokoll der Versammlung 2025 liegt zur 

Einsicht auf. 
 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
 

Stephan Kraheberger  Nico Klein 

1. Kommandant   1. Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Neustetten e.V. 
Einladung 
 

Freitag den 16. Januar 2026 um 20.00 Uhr findet 

unsere Jahreshauptversammlung im Gemeinschafts-
raum in Neustetten statt. 
 

Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen. 
Aktive in Uniform. 
 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

1b. Essen 

2. Bericht Schatzmeister 

3. Grußworte Landrat 

- Ehrungen - 

- kurze Pause - 

4. Bericht Kommandant 
5. Bericht KBI / KBM 

6. Bericht Bürgermeister 

- kurze Pause - 

7. Kirchweih Rückblick 2025 

-Vorschau 2026- 

8. Wünsche und Anträge 
 

Die Vorstandschaft 

 
 

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVER-
SAMMLUNG 2026 
 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 

den 07. Februar 2026 im Gasthaus Rose statt. Beginn 

ist 19.00 Uhr. 
 

Tagesordnung 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2) Ehrungen 

3) Jahresrückblick und Berichte 

a) 1.Vorstand 

b) Gewässerwart 

c) Kassier 

d) Jugendwart 

4) Entlastung der Verwaltung 

5) Neuwahl Verwaltung 

a) Kassier 
b) Beisitzer  

c) Gewässerwart 

6) Wünsche und Anträge 

7) Ausgabe der Erlaubnisscheine 
 

Anträge müssen bis 23.01.2026 schriftlich beim Vor-

stand eingehen. Das Protokoll der letzten Jahres-

hauptversammlung liegt zur Einsichtnahme auf. 
 

Mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen 
 

der Vorstand und die Verwaltung der Angelfreunde 

Flachslanden 
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Januar 
01. Jan. 19:00 Uhr 

Schützenverein Flachslanden 
Neujahrsschießen, Schützenhaus Flachslan-

den 

01. Jan. 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 

03. Jan. 09:00 Uhr 

 Schützenverein Flachslanden 
 Neujahrsschießen RK Groß-Bruck-Zell 

 Schützenhaus Flachslanden 

07. Jan. 11:30 Uhr 

Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
Monatstreffen, Gasthaus „Zum Kreuz“, Virns-
berg 

07. Jan. 20:00 Uhr 

 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose 

08. Jan. 14:00 Uhr 

 VdK Flachslanden 

Kaffeenachmittag Neujahrsempfang, 

Gasthaus Hofmann/Stöhr, Sondernohe 

10. Jan. 20:00 Uhr 

Partnerschaftsverein Flachslanden- Cor-
nil/Sainte-Fortunade e. V. 

 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

11. Jan. 10:30 Uhr 

 Schützenverein Flachslanden 
 Bayern-Liga LP-RWK, Schützenhaus 

 Flachslanden 

15. Jan 19:30 Uhr  

 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthaus A. Kerschbaum, Ober-

dachstetten 

16. Jan. 19:00 Uhr 

TSV Flachslanden 
Mitternachtsturnier, Mehrzweckhalle 

16. Jan. 20:00 Uhr 

FFW Neustetten 
Jahreshauptversammlung, Gemeinschafts-

raum Neustetten 

17. Jan. 19:00 Uhr 

FFW Flachslanden 
Generalversammlung, Gasthof Rose 

18. Jan. 13:30 Uhr 
Heimatverein Flachslanden e. V.  
Besuch des Markgrafenmuseums, Treffpunkt 

Marktplatz 

19. Jan. 19:30 – 21:00 Uhr 

 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Schnupperstunde: Komm und sing mit, Ge-

meindehaus Flachslanden 

23. Jan. 14:00 Uhr 

 VdK Flachslanden 

Geburtstagsnachmittag, Vereinsheim Bayern 
Bazis 

 

Februar 
02. Feb. 19:30 – 21:00 Uhr 

 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Schnupperstunde: Komm und sing mit, Ge-

meindehaus Flachslanden 

04. Feb. 11:30 Uhr 

Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
Monatstreffen, Gasthof Rose, Flachslanden 

04. Feb. 19:30 
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Rose, Flachslanden 

04. Feb. 20:00 Uhr 

 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose 

05. Feb. 19:30 Uhr 

 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 

06. Feb. 19:00 Uhr 

 Kindergartenförderverein Jahreshauptver-
sammlung, Gasthof Rose 

06. Feb. 19:30 Uhr 

 FFW Kettenhöfstetten 
 Generalversammlung, Gasthaus Zum 

Schmied, Kettenhöfstetten 
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